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Eingruppierungsschema Teil II Abschnitt D der Anlage 1 a zum BAT/BAT-O (Audiometristen)/ 

Teil II Abschnitt 10.2 der Entgeltordnung (Audiologie-Assistenten) einschl. Lehrkräfte, Abschn. 10.1 
 
 
Hinweis: Nach der Vorbemerkung zu Teil II Abschnitt 10 umfasst die Bezeichnung „Audiologie-Assistenten“ auch Audiometristen. 
 
 
 
Tätigkeitsmerkmale der Anlage 1 a zum BAT/BAT-O Tätigkeitsmerkmale der Entgeltordnung zum TV-L 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Audiometristen mit staatlicher Anerkennung oder mit 
mindestens zweijähriger Fachausbildung an Universi-

tätskliniken oder medizinischen Akademien in einer 
Tätigkeit der Vergütungsgruppe IV b Fallgruppe 1 
nach zweijähriger Bewährung in dieser Tätigkeit. 

 
Vgr. IV a Fallgr. 1 Teil II Abschnitt D 

 
Zuordnung nach Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder: EG 10 
Zuordnung nach Anlage 4 Teil A TVÜ-Länder: EG ./.

Audiometristen mit staatlicher Anerkennung oder mit 
mindestens zweijähriger Fachausbildung an Universi-
tätskliniken oder medizinischen Akademien, die als 

Erste Lehrkräfte an Lehranstalten für Audiometristen 
eingesetzt sind. 

 
Vgr. IV b Fallgr. 1 Teil II Abschnitt D 

 
Zuordnung nach Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder: EG 10 
Zuordnung nach Anlage 4 Teil A TVÜ-Länder: EG 10

Audiologie-Assistenten, Diätassistenten, Ergotherapeu-
ten, Logopäden, Medizinisch-technische Assistenten, 
Orthoptisten, Pharmazeutisch-technische Assistenten, 

Physiotherapeuten, 
die als Erste Lehrkräfte an entsprechenden Schulen 

eingesetzt sind. 
 

EG 10 einzige Fallgr. Teil II Abschn. 10.1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Audiometristen mit staatlicher Anerkennung oder mit 
mindestens zweijähriger Fachausbildung an Universi-

tätskliniken oder medizinischen Akademien in einer 
Tätigkeit der Vergütungsgruppe V b Fallgruppe 2 oder 3 
nach zweijähriger Bewährung in einer dieser Tätigkei-

ten. 
 

Vgr. IV b Fallgr. 2 Teil II Abschnitt D 
 

Zuordnung nach Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder: EG 9 
Zuordnung nach Anlage 4 Teil A TVÜ-Länder: EG ./. 

Audiometristen mit staatlicher Anerkennung oder mit 
mindestens zweijähriger Fachausbildung an Universi-
tätskliniken oder medizinischen Akademien, die als 

Lehrkräfte an Lehranstalten für Audiometristen einge-
setzt sind. 

 
Vgr. V b Fallgr. 2 Teil II Abschnitt D 

 
Zuordnung nach Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder: EG 9 
Zuordnung nach Anlage 4 Teil A TVÜ-Länder: EG 9 

Audiologie-Assistenten, Diätassistenten, Ergotherapeu-
ten, Logopäden, Medizinisch-technische Assistenten, 
Orthoptisten, Pharmazeutisch-technische Assistenten, 

Physiotherapeuten, 
die als Lehrkräfte an entsprechenden Schulen eingesetzt 

sind. 
 

EG 9 Fallgr. 1 Teil II Abschn. 10.1 

Audiometristen mit staatlicher Anerkennung oder mit 
mindestens zweijähriger Fachausbildung an Universi-
tätskliniken oder medizinischen Akademien, die als 

Hilfskräfte bei wissenschaftlichen Forschungsaufgaben 
mit einem besonders hohen Maß von Verantwortlichkeit 

tätig sind. 
 

Vgr. V b Fallgr. 3 Teil II Abschnitt D 
 

Zuordnung nach Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder: EG 9 
Zuordnung nach Anlage 4 Teil A TVÜ-Länder: EG 9

Audiologie-Assistenten mit staatlicher Anerkennung 
oder mit mindestens zweijähriger Fachausbildung an 

Universitätskliniken oder medizinischen Akademien, die 
als Hilfskräfte bei wissenschaftlichen Forschungsaufga-
ben mit einem besonders hohen Maß von Verantwort-

lichkeit tätig sind. 
 

EG 9 Fallgr. 1 Teil II Abschn. 10.2 
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Audiometristen mit staatlicher Anerkennung oder mit 
mindestens zweijähriger Fachausbildung an Universi-

tätskliniken oder medizinischen Akademien in einer 
Tätigkeit der Vergütungsgruppe V c Fallgruppe 1 nach 

dreijähriger Bewährung in dieser Tätigkeit. 
 

Vgr. V b Fallgr. 1 Teil II Abschnitt D 
 

Zuordnung nach Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder: EG 9 
Zuordnung nach Anlage 4 Teil A TVÜ-Länder: EG ./.

Audiometristen mit staatlicher Anerkennung oder mit 
mindestens zweijähriger Fachausbildung an Universi-

tätskliniken oder medizinischen Akademien mit entspre-
chender Tätigkeit nach sechsmonatiger Berufsausübung 

nach erlangter staatlicher Anerkennung bzw. nach 
Abschluß der genannten Fachausbildung, die überwie-
gend schwierige Aufgaben im Sinne der Vergütungs-

gruppe VI b Fallgruppe 4 erfüllen. 
 

Vgr. V c Fallgr. 1 Teil II Abschnitt D 
 

Zuordnung nach Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder: EG 8 
Zuordnung nach Anlage 4 Teil A TVÜ-Länder: EG 8 

Audiologie-Assistenten mit staatlicher Anerkennung 
oder mit mindestens zweijähriger Fachausbildung an 

Universitätskliniken oder medizinischen Akademien und 
entsprechender Tätigkeit, die schwierige Aufgaben 

erfüllen. 
(Stufe 3 nach 5 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 9 Jahren 

in Stufe 3, keine Stufen 5 und 6) 
 

EG 9 Fallgr. 2 Teil II Abschn. 10.2 

Höhere Bewertung.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Audiometristen mit staatlicher Anerkennung oder mit 
mindestens zweijähriger Fachausbildung an Universi-

tätskliniken oder medizinischen Akademien in einer 
Tätigkeit der Vergütungsgruppe VI b Fallgruppe 4 nach 

zweijähriger Bewährung in dieser Tätigkeit. 
 

Vgr. V c Fallgr. 2 Teil II Abschnitt D 
 

Zuordnung nach Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder: EG 8 
Zuordnung nach Anlage 4 Teil A TVÜ-Länder: EG ./.

Audiometristen mit staatlicher Anerkennung oder mit 
mindestens zweijähriger Fachausbildung an Universi-

tätskliniken oder medizinischen Akademien mit entspre-
chender Tätigkeit, die in nicht unerheblichem Umfange 

schwierige Aufgaben erfüllen. (...) 
 

Vgr. VI b Fallgr. 4 Teil II Abschnitt D 
 

Zuordnung nach Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder: EG 6 
Zuordnung nach Anlage 4 Teil A TVÜ-Länder: EG 6 

Audiologie-Assistenten mit staatlicher Anerkennung 
oder mit mindestens zweijähriger Fachausbildung an 

Universitätskliniken oder medizinischen Akademien und 
entsprechender Tätigkeit, die in nicht unerheblichem 

Umfange schwierige Aufgaben erfüllen. 
 

EG 8 einzige Fallgr. Teil II Abschn. 10.2 

Höhere Bewertung.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Audiometristen mit staatlicher Anerkennung oder mit 
mindestens zweijähriger Fachausbildung an Universi-

tätskliniken oder medizinischen Akademien und entspre-
chender Tätigkeit nach sechsmonatiger Berufsausübung 

nach erlangter staatlicher Anerkennung bzw. nach 
Abschluß der genannten Fachausbildung. 

 
Vgr. VI b Fallgr. 5 Teil II Abschnitt D 

 
Zuordnung nach Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder: EG 6 
Zuordnung nach Anlage 4 Teil A TVÜ-Länder: EG ./. 

Audiologie-Assistenten mit staatlicher Anerkennung 
oder mit mindestens zweijähriger Fachausbildung an 

Universitätskliniken oder medizinischen Akademien und 
entsprechender Tätigkeit. 

 
EG 6 einzige Fallgr. Teil II Abschn. 10.2 

Audiometristen mit staatlicher Anerkennung oder mit 
mindestens zweijähriger Fachausbildung an Universi-

tätskliniken oder medizinischen Akademien während der 
ersten sechs Monate der Berufsausübung nach erlangter 

staatlicher Anerkennung bzw. nach Abschluß der ge-
nannten Fachausbildung. 

 
Vgr. VII Fallgr. 11 Teil II Abschnitt D 

 
Zuordnung nach Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder: EG 5 
Zuordnung nach Anlage 4 Teil A TVÜ-Länder: EG 5

Höhere Bewertung.  
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Angestellte in der Tätigkeit von Audiometristen nach 
dreijähriger Bewährung in dieser Tätigkeit. 

 
Vgr. VII Fallgr. 1 Teil II Abschnitt D 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zuordnung nach Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder: EG 5 
Zuordnung nach Anlage 4 Teil A TVÜ-Länder: EG ./.

Angestellte in der Tätigkeit von Audiometristen. 
 
 

Vgr. VIII Fallgr. 3 Teil II Abschnitt D 
 

Beschäftigte in der Tätigkeit von Audiologie-
Assistenten. 

Zuordnung nach Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder: EG 3 
Zuordnung nach Anlage 4 Teil A TVÜ-Länder: EG 3 

 
EG 4 einzige Fallgr. Teil II Abschn. 10.2 

Höhere Bewertung.  



Anlage 24 zum Rundschreiben II Nr. 13/2012 

 1

 
Eingruppierungsschema Teil II Abschnitt D der Anlage 1 a zum BAT/BAT-O (Gesundheitsaufseher, Desinfektoren u. Ä.)/ 

Teil II Abschnitt 10.3 der Entgeltordnung (Amtliche Fachassistenten, Gesundheitsaufseher, Desinfektoren u. Ä.)1 
 
 
 
Tätigkeitsmerkmale der Anlage 1 a zum BAT/BAT-O Tätigkeitsmerkmale der Entgeltordnung zum TV-L 
 
 

Beschäftigte in der Tätigkeit von Betriebsinspektoren. 
 

EG 9 Fallgr. 2 Teil II Abschn. 10.3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Desinfektoren mit Prüfung in einer Tätigkeit der Vergü-
tungsgruppe V c Fallgruppe 6 nach dreijähriger Bewäh-

rung in dieser Tätigkeit. 
 

Vgr. V b Fallgr. 7 Teil II Abschnitt D 
 

Zuordnung nach Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder: EG 9 
Zuordnung nach Anlage 4 Teil A TVÜ-Länder: EG ./.

Desinfektoren mit Prüfung als Leiter des technischen 
Betriebes von Desinfektionsanstalten, denen mindestens 

18 Desinfektoren mit Prüfung durch ausdrückliche 
Anordnung ständig unterstellt sind. 

(Stufe 3 nach 5 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 9 Jahren 
in Stufe 3, keine Stufen 5 und 6) 

 
EG 9 Fallgr. 3 Teil II Abschn. 10.3 

Desinfektoren mit Prüfung als Leiter des technischen 
Betriebes von Desinfektionsanstalten, denen mindestens 

18 Desinfektoren mit Prüfung durch ausdrückliche 
Anordnung ständig unterstellt sind. 

 
Vgr. V c Fallgr. 6 Teil II Abschnitt D 

 
Zuordnung nach Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder: EG 8 
Zuordnung nach Anlage 4 Teil A TVÜ-Länder: EG 8 

Höhere Bewertung.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gesundheitsaufseher mit Prüfung und entsprechender 
Tätigkeit, denen mindestens fünf Gesundheitsaufseher 
oder Beschäftigte in der Tätigkeit von Gesundheitsauf-
sehern durch ausdrückliche Anordnung ständig unter-

stellt sind. 
(Stufe 3 nach 5 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 9 Jahren 

in Stufe 3, keine Stufen 5 und 6) 
 

EG 9 Fallgr. 4 Teil II Abschn. 10.3 

Gesundheitsaufseher mit Prüfung und entsprechender 
Tätigkeit, denen mindestens fünf Gesundheitsaufseher 

oder Angestellte in der Tätigkeit von Gesundheitsaufse-
hern durch ausdrückliche Anordnung ständig unterstellt 

sind. 
 
 

Vgr. V b Fallgr. 12 Teil II Abschnitt D 
 

Zuordnung nach Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder: EG 9 
Zuordnung nach Anlage 4 Teil A TVÜ-Länder: EG 9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gesundheitsaufseher mit Prüfung in einer Tätigkeit der 
Vergütungsgruppe V c Fallgruppe 14 nach dreijähriger 

Bewährung in dieser Tätigkeit. 
 

Vgr. V b Fallgr. 13 Teil II Abschnitt D 
 

Zuordnung nach Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder: EG 9 
Zuordnung nach Anlage 4 Teil A TVÜ-Länder: EG ./.

Gesundheitsaufseher mit Prüfung und entsprechender 
Tätigkeit, die schwierige Aufgaben erfüllen. 

(Stufe 3 nach 5 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 9 Jahren 
in Stufe 3, keine Stufen 5 und 6) 

 
EG 9 Fallgr. 5 Teil II Abschn. 10.3 

Gesundheitsaufseher mit Prüfung und entsprechender 
Tätigkeit nach sechsmonatiger Berufsausübung nach 

Ablegen der Prüfung, die überwiegend schwierige 
Aufgaben im Sinne der Vergütungsgruppe VI b Fall-

gruppe 17 erfüllen. 
 

Vgr. V c Fallgr. 14 Teil II Abschnitt D 
 

Zuordnung nach Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder: EG 8 
Zuordnung nach Anlage 4 Teil A TVÜ-Länder: EG 8 Höhere Bewertung.  

                                                 
1 Ohne Seehafengesundheitsaufseher. 
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Desinfektoren mit Prüfung in einer Tätigkeit der Vergü-
tungsgruppe VI b Fallgruppe 9 oder 10 nach dreijähri-

ger Bewährung in einer dieser Tätigkeiten. 
 

Vgr. V c Fallgr. 7 Teil II Abschnitt D 
 

Zuordnung nach Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder: EG 8 
Zuordnung nach Anlage 4 Teil A TVÜ-Länder: EG ./.

Desinfektoren mit Prüfung als Leiter des technischen 
Betriebes von Desinfektionsanstalten, denen mindestens 

neun Desinfektoren mit Prüfung durch ausdrückliche 
Anordnung ständig unterstellt sind. 

 
Vgr. VI b Fallgr. 9 Teil II Abschnitt D 

 
Zuordnung nach Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder: EG 6 
Zuordnung nach Anlage 4 Teil A TVÜ-Länder: EG 6

Desinfektoren mit Prüfung als Leiter des technischen 
Betriebes von Desinfektionsanstalten, 

denen mindestens neun Desinfektoren mit Prüfung durch 
ausdrückliche Anordnung ständig unterstellt sind. 

 
EG 8 Fallgr. 1 Teil II Abschn. 10.3 

Desinfektoren mit Prüfung als ausdrücklich bestellte 
ständige Vertreter von Leitern des technischen Betriebes 

von Desinfektionsanstalten, denen mindestens 
18 Desinfektoren mit Prüfung durch ausdrückliche 

Anordnung ständig unterstellt sind. 
 

Vgr. VI b Fallgr. 10 Teil II Abschnitt D 
 

Zuordnung nach Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder: EG 6 
Zuordnung nach Anlage 4 Teil A TVÜ-Länder: EG 6

Desinfektoren mit Prüfung als ausdrücklich bestellte 
ständige Vertreter von Leitern des technischen Betriebes 

von Desinfektionsanstalten, 
denen mindestens 18 Desinfektoren mit Prüfung durch 

ausdrückliche Anordnung ständig unterstellt sind. 
 

EG 8 Fallgr. 2 Teil II Abschn. 10.7 

Höhere Bewertung.  

Höhere Bewertung.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gesundheitsaufseher mit Prüfung und entsprechender 
Tätigkeit, denen mindestens zwei Gesundheitsaufseher 
oder Angestellte in der Tätigkeit von Gesundheitsaufse-
hern durch ausdrückliche Anordnung ständig unterstellt 

sind. 
 

Vgr. V c Fallgr. 13 Teil II Abschnitt D 
 

Zuordnung nach Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder: EG 8 
Zuordnung nach Anlage 4 Teil A TVÜ-Länder: EG 8

Gesundheitsaufseher mit Prüfung und entsprechender 
Tätigkeit, denen mindestens zwei Gesundheitsaufseher 
oder Beschäftigte in der Tätigkeit von Gesundheitsauf-
sehern durch ausdrückliche Anordnung ständig unter-

stellt sind. 
 

EG 8 Fallgr. 3 Teil II Abschn. 10.7 

Gesundheitsaufseher mit Prüfung in einer Tätigkeit der 
Vergütungsgruppe VI b Fallgruppe 17 nach dreijähriger 

Bewährung in dieser Tätigkeit. 
 

Vgr. V c Fallgr. 15 Teil II Abschnitt D 
 

Zuordnung nach Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder: EG 8 
Zuordnung nach Anlage 4 Teil A TVÜ-Länder: EG ./.

Gesundheitsaufseher mit Prüfung und entsprechender 
Tätigkeit, die in nicht unerheblichem Umfange schwie-

rige Aufgaben im gesamten Aufgabenbereich eines 
Gesundheitsaufsehers erfüllen. (…) 

 
Vgr. VI b Fallgr. 17 Teil II Abschnitt D 

 
Zuordnung nach Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder: EG 6 
Zuordnung nach Anlage 4 Teil A TVÜ-Länder: EG 6

Gesundheitsaufseher mit Prüfung und entsprechender 
Tätigkeit, die in nicht unerheblichem Umfange schwie-

rige Aufgaben im gesamten Aufgabenbereich eines 
Gesundheitsaufsehers erfüllen. 

 
EG 8 Fallgr. 4 Teil II Abschn. 10.3 

Höhere Bewertung.  
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Desinfektoren mit Prüfung in einer Tätigkeit der Vergü-
tungsgruppe VII Fallgruppe 14, 15 oder 16 nach drei-

jähriger Bewährung in einer dieser Tätigkeiten. 
 

Vgr. VI b Fallgr. 11 Teil II Abschnitt D 
 

Zuordnung nach Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder: EG 6 
Zuordnung nach Anlage 4 Teil A TVÜ-Länder: EG ./. 

Desinfektoren mit Prüfung als ausdrücklich bestellte 
ständige Vertreter von Leitern des technischen Betriebes 

von Desinfektionsanstalten, denen mindestens neun 
Desinfektoren mit Prüfung durch ausdrückliche Anord-

nung ständig unterstellt sind. 
 

Vgr. VII Fallgr. 14 Teil II Abschnitt D 
 

Zuordnung nach Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder: EG 5 
Zuordnung nach Anlage 4 Teil A TVÜ-Länder: EG 5

Desinfektoren mit Prüfung als ausdrücklich bestellte 
ständige Vertreter von Leitern des technischen Betriebes 

von Desinfektionsanstalten, 
denen mindestens neun Desinfektoren mit Prüfung durch 

ausdrückliche Anordnung ständig unterstellt sind. 
 

EG 6 Fallgr. 1 Teil II Abschn. 10.3 

Desinfektoren mit Prüfung, die in nicht unerheblichem 
Umfange Aufsichtstätigkeit bei Begasungen mit hoch-
giftigen Stoffen auf Schiffen, schwimmenden Geräten 

oder an Land in Gebäuden, Silos, Containern und Wag-
gons ausüben.  

 
Vgr. VII Fallgr. 16 Teil II Abschnitt D 

 
Zuordnung nach Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder: EG 5 
Zuordnung nach Anlage 4 Teil A TVÜ-Länder: EG 5

Desinfektoren mit Prüfung, die in nicht unerheblichem 
Umfange Aufsichtstätigkeit bei Begasungen mit hoch-
giftigen Stoffen auf Schiffen, schwimmenden Geräten 

oder an Land in Gebäuden, Silos, Containern und Wag-
gons ausüben. 

 
EG 6 Fallgr. 3 Teil II Abschn. 10.3 

Höhere Bewertung.  

Desinfektoren mit Prüfung und entsprechender Tätig-
keit, denen mindestens vier Desinfektoren mit Prüfung 

durch ausdrückliche Anordnung ständig unterstellt sind. 
 

Vgr. VII Fallgr. 15 Teil II Abschnitt D 
 

Zuordnung nach Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder: EG 5 
Zuordnung nach Anlage 4 Teil A TVÜ-Länder: EG 5

Desinfektoren mit Prüfung und entsprechender Tätig-
keit, denen mindestens vier Desinfektoren mit Prüfung 

durch ausdrückliche Anordnung ständig unterstellt sind. 
 

EG 6 Fallgr. 2 Teil II Abschn. 10.3 

Höhere Bewertung.  

Höhere Bewertung.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gesundheitsaufseher mit Prüfung und entsprechender 
Tätigkeit nach dreijähriger Bewährung in dieser Tätig-

keit. 
 

Vgr. VI b Fallgr. 18 Teil II Abschnitt D 
 

Zuordnung nach Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder: EG 6 
Zuordnung nach Anlage 4 Teil A TVÜ-Länder: EG ./. 

Gesundheitsaufseher mit Prüfung während der ersten 
sechs Monate der Berufsausübung nach Ablegen der 

Prüfung. 
 

Vgr. VIII Fallgr. 15 Teil II Abschnitt D 
 

Zuordnung nach Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder: ./. 
Zuordnung nach Anlage 4 Teil A TVÜ-Länder: EG 5 

Höhere Bewertung.  

Gesundheitsaufseher mit Prüfung und entsprechender 
Tätigkeit nach sechsmonatiger Berufsausübung nach 

Ablegen der Prüfung. 
 

Vgr. VII Fallgr. 19 Teil II Abschnitt D 
 

Zuordnung nach Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder: EG 5 
Zuordnung nach Anlage 4 Teil A TVÜ-Länder: EG 5 

Gesundheitsaufseher mit Prüfung und entsprechender 
Tätigkeit. 

 
EG 6 Fallgr. 4 Teil II Abschn. 10.3 
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Desinfektoren mit Prüfung und entsprechender Tätig-
keit, denen mindestens zwei Desinfektoren mit Prüfung 
durch ausdrückliche Anordnung ständig unterstellt sind. 

 
Vgr. VIII Fallgr. 20 Teil II Abschnitt D 

 
Zuordnung nach Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder: EG 3 
Zuordnung nach Anlage 4 Teil A TVÜ-Länder: EG 3

Desinfektoren mit Prüfung in einer Tätigkeit der Vergü-
tungsgruppe VIII Fallgruppe ... 20 nach dreijähriger 

Bewährung in einer dieser Tätigkeiten. 
 

Vgr. VII Fallgr. 17 Teil II Abschnitt D 
 

Zuordnung nach Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder: EG 5 
Zuordnung nach Anlage 4 Teil A TVÜ-Länder: EG ./. 

Desinfektoren mit Prüfung und entsprechender Tätig-
keit, denen mindestens zwei Desinfektoren mit Prüfung 
durch ausdrückliche Anordnung ständig unterstellt sind. 

 
EG 5 einzige Fallgr. Teil II Abschn. 10.3 

Höhere Bewertung.  

 
 
 
 
 
 

Amtliche Fachassistenten. 
 

EG 4 Fallgr. 1 Teil II Abschn. 10.3 
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Desinfektoren mit Prüfung und entsprechender Tätigkeit 
mit einer Handwerker- oder Facharbeiterausbildung. 

 
Vgr. VIII Fallgr. 21 Teil II Abschnitt D  

 
Zuordnung nach Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder: EG 3 
Zuordnung nach Anlage 4 Teil A TVÜ-Länder: EG 3 

Desinfektoren mit Prüfung und entsprechender Tätigkeit 
nach einjähriger Bewährung in dieser Tätigkeit. 

 
Vgr. VIII Fallgr. 22 Teil II Abschn. D 

 
Zuordnung nach Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder: EG 3 
Zuordnung nach Anlage 4 Teil A TVÜ-Länder: EG ./.

Desinfektoren mit Prüfung und entsprechender Tätig-
keit. 

 
EG 4 Fallgr. 2 Teil II Abschn. 10.3 

Desinfektoren mit Prüfung und entsprechender Tätig-
keit. 

 
Vgr. IX b Fallgr. 6 Teil II Abschn. D 

 
Zuordnung nach Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder: EG 2 
Zuordnung nach Anlage 4 Teil A TVÜ-Länder: EG 2 

Angestellte mit Tätigkeiten der Vergütungsgruppe IX b 
nach zweijähriger Bewährung in Vergütungsgrup-

pe IX b. 
 

Vgr. IX a einzige Fallgr. Teil I 
 

Zuordnung nach Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder: EG 2 
Zuordnung nach Anlage 4 Teil A TVÜ-Länder: ./. 

Desinfektoren mit Prüfung und entsprechender Tätig-
keit, denen in nicht unerheblichem Umfange auch die 

Tätigkeiten eines Gesundheitsaufsehers übertragen sind. 
 

Vgr. VIII Fallgr. 14 Teil II Abschnitt D 
 

Zuordnung nach Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder: EG 3 
Zuordnung nach Anlage 4 Teil A TVÜ-Länder: EG 3

Höhere Bewertung.  

Desinfektoren mit Prüfung in einer Tätigkeit der Vergü-
tungsgruppe VIII Fallgruppe 14 ... nach dreijähriger 

Bewährung in einer dieser Tätigkeiten. 
 

Vgr. VII Fallgr. 17 Teil II Abschnitt D 
 

Zuordnung nach Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder: EG 5 
Zuordnung nach Anlage 4 Teil A TVÜ-Länder: EG ./. 

Höhere Bewertung.  
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Desinfektionshelfer. 
(keine Stufe 6) 

 
EG 3 Fallgr. 1 Teil II Abschn. 10.3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Angestellte in der Tätigkeit von Gesundheitsaufsehern 
nach dreijähriger Bewährung in dieser Tätigkeit. 

 
Vgr. VIII Fallgr. 6 Teil II Abschn. D 

 
Zuordnung nach Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder: EG 3 
Zuordnung nach Anlage 4 Teil A TVÜ-Länder: EG ./.

Beschäftigte in der Tätigkeit von Gesundheitsaufsehern. 
 
 

EG 3 Fallgr. 2 Teil II Abschn. 10.3 

Angestellte in der Tätigkeit von Gesundheitsaufsehern. 
 
 

Vgr. IX b Fallgr. 3 Teil II Abschn. D 
 

Zuordnung nach Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder: EG 2 

Angestellte mit Tätigkeiten der Vergütungsgruppe IX b 
nach zweijähriger Bewährung in Vergütungsgrup-

pe IX b. 
 

Vgr. IX a einzige Fallgr. Teil I 
 

Zuordnung nach Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder: EG 2 
Zuordnung nach Anlage 4 Teil A TVÜ-Länder: ./. 

Zuordnung nach Anlage 4 Teil A TVÜ-Länder: EG 2 Höhere Bewertung.  
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Eingruppierungsschema Teil II Abschnitt D der Anlage 1 a zum BAT/BAT-O (Diätassistentinnen)/ 

Teil II Abschnitt 10.4 der Entgeltordnung (Diätassistentinnen) einschl. Lehrkräfte, Abschn. 10.1 
 
 
Tätigkeitsmerkmale der Anlage 1 a zum BAT/BAT-O Tätigkeitsmerkmale der Entgeltordnung zum TV-L 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diätassistentinnen mit staatlicher Anerkennung in einer 
Tätigkeit der Vergütungsgruppe IV b Fallgruppe 5 nach 

zweijähriger Bewährung in dieser Tätigkeit. 
 

Vgr. IV a Fallgr. 3 Teil II Abschnitt D 
 

Zuordnung nach Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder: EG 10 
Zuordnung nach Anlage 4 Teil A TVÜ-Länder: EG ./.

Diätassistentinnen mit staatlicher Anerkennung, die als 
Erste Lehrkräfte an staatlich anerkannten Lehranstalten 

für Diätassistentinnen eingesetzt sind. 
 

Vgr. IV b Fallgr. 5 Teil II Abschnitt D 
 

Zuordnung nach Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder: EG 10 
Zuordnung nach Anlage 4 Teil A TVÜ-Länder: EG 10

Audiologie-Assistenten, Diätassistenten, Ergotherapeu-
ten, Logopäden, Medizinisch-technische Assistenten, 
Orthoptisten, Pharmazeutisch-technische Assistenten, 

Physiotherapeuten, 
die als Erste Lehrkräfte an entsprechenden Schulen 

eingesetzt sind. 
 

EG 10 einzige Fallgr. Teil II Abschn. 10.1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diätassistentinnen mit staatlicher Anerkennung in einer 
Tätigkeit der Vergütungsgruppe V b Fallgruppe 8, 9 

oder 10 nach zweijähriger Bewährung in einer dieser 
Tätigkeiten. 

 
Vgr. IV b Fallgr. 6 Teil II Abschnitt D 

 
Zuordnung nach Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder: EG 9 
Zuordnung nach Anlage 4 Teil A TVÜ-Länder: EG ./.

Diätassistentinnen mit staatlicher Anerkennung als 
Leiterinnen von Diätküchen, in denen durchschnittlich 
mindestens 400 Diätvollportionen täglich hergestellt 

werden. 
 

Vgr. V b Fallgr. 8 Teil II Abschnitt D 
 

Zuordnung nach Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder: EG 9 
Zuordnung nach Anlage 4 Teil A TVÜ-Länder: EG 9 

Audiologie-Assistenten, Diätassistenten, Ergotherapeu-
ten, Logopäden, Medizinisch-technische Assistenten, 
Orthoptisten, Pharmazeutisch-technische Assistenten, 

Physiotherapeuten, 
die als Lehrkräfte an entsprechenden Schulen eingesetzt 

sind. 
 

EG 9 Fallgr. 1 Teil II Abschn. 10.1 

Diätassistentinnen mit staatlicher Anerkennung sowie 
mit zusätzlicher Ausbildung als Ernährungsberaterin und 

mit entsprechender Tätigkeit. 
 

Vgr. V b Fallgr. 9 Teil II Abschnitt D 
 

Zuordnung nach Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder: EG 9 
Zuordnung nach Anlage 4 Teil A TVÜ-Länder: EG 9 

Diätassistentinnen mit zusätzlicher Ausbildung als 
Ernährungsberaterin und mit entsprechender Tätigkeit. 

 
EG 9 Fallgr. 2 Teil II Abschn. 10.4 

Diätassistentinnen mit staatlicher Anerkennung, die als 
Lehrkräfte an staatlich anerkannten Lehranstalten für 

Diätassistentinnen eingesetzt sind.  
 

Vgr. V b Fallgr. 10 Teil II Abschnitt D 
 

Zuordnung nach Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder: EG 9 
Zuordnung nach Anlage 4 Teil A TVÜ-Länder: EG 9

Diätassistentinnen als Leiterinnen von Diätküchen, die 
für die Versorgung von durchschnittlich täglich mindes-
tens 400 Personen mit Diätverpflegung verantwortlich 

sind. 
 

EG 9 Fallgr. 1 Teil II Abschn. 10.4 
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Diätassistentinnen mit staatlicher Anerkennung in einer 
Tätigkeit der Vergütungsgruppe V c Fallgruppe 8, 9 
oder 10 nach dreijähriger Bewährung in einer dieser 

Tätigkeiten. 
 

Vgr. V b Fallgr. 11 Teil II Abschnitt D 
 

Zuordnung nach Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder: EG 9 
Zuordnung nach Anlage 4 Teil A TVÜ-Länder: EG ./. 

Diätassistentinnen mit staatlicher Anerkennung als 
Leiterinnen von Diätküchen, in denen durchschnittlich 
mindestens 200 Diätvollportionen täglich hergestellt 

werden. 
 
 

Vgr. V c Fallgr. 8 Teil II Abschnitt D 
 

Zuordnung nach Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder: EG 8 
Zuordnung nach Anlage 4 Teil A TVÜ-Länder: EG 8 

Diätassistentinnen als Leiterinnen von Diätküchen, 
die für die Versorgung von durchschnittlich täglich 

mindestens 200 Personen mit Diätverpflegung verant-
wortlich sind. 

(Stufe 3 nach 5 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 9 Jahren 
in Stufe 3, keine Stufen 5 und 6) 

 
EG 9 Fallgr. 3 Teil II Abschn. 10.4 

Diätassistentinnen mit staatlicher Anerkennung und 
entsprechender Tätigkeit nach sechsmonatiger Be-

rufsausübung nach erlangter staatlicher Anerkennung, 
die überwiegend schwierige Aufgaben im Sinne der 

Vergütungsgruppe VI b Fallgruppe 15 erfüllen. 
 
 

Vgr. V c Fallgr. 10 Teil II Abschnitt D 
 

Zuordnung nach Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder: EG 8 
Zuordnung nach Anlage 4 Teil A TVÜ-Länder: EG 8

Diätassistentinnen mit entsprechender Tätigkeit, 
die schwierige Aufgaben erfüllen. 

(Stufe 3 nach 5 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 9 Jahren 
in Stufe 3, keine Stufen 5 und 6) 

 
EG 9 Fallgr. 5 Teil II Abschn. 10.4 

Höhere Bewertung.  

Diätassistentinnen mit staatlicher Anerkennung, die als 
ständige Vertreterinnen von Leiterinnen von Diätkü-

chen, in denen durchschnittlich mindestens 
400 Diätvollportionen täglich hergestellt werden, durch 

ausdrückliche Anordnung bestellt sind. 
 
 

Vgr. V c Fallgr. 9 Teil II Abschnitt D 
 

Zuordnung nach Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder: EG 8 
Zuordnung nach Anlage 4 Teil A TVÜ-Länder: EG 8

Diätassistentinnen als durch ausdrückliche Anordnung 
bestellte ständige Vertreterinnen von Leiterinnen von 

Diätküchen, 
die für die Versorgung von durchschnittlich täglich 

mindestens 400 Personen mit Diätverpflegung verant-
wortlich sind. 

(Stufe 3 nach 5 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 9 Jahren 
in Stufe 3, keine Stufen 5 und 6) 

 
EG 9 Fallgr. 4 Teil II Abschn. 10.4 

Höhere Bewertung.  

Höhere Bewertung.  
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Diätassistentinnen mit staatlicher Anerkennung in einer 
Tätigkeit der Vergütungsgruppe VI b Fallgruppe 12, 13, 
14 oder 15 nach zweijähriger Bewährung in einer dieser 

Tätigkeiten. 
 

Vgr. V c Fallgr. 11 Teil II Abschnitt D 
 

Zuordnung nach Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder: EG 8 
Zuordnung nach Anlage 4 Teil A TVÜ-Länder: EG ./. 

Diätassistentinnen mit staatlicher Anerkennung, die als 
ständige Vertreterinnen von Leiterinnen von Diätkü-

chen, in denen durchschnittlich mindestens 
200 Diätvollportionen täglich hergestellt werden, durch 

ausdrückliche Anordnung bestellt sind. 
 

Vgr. VI b Fallgr. 13 Teil II Abschnitt D 
 

Zuordnung nach Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder: EG 6 
Zuordnung nach Anlage 4 Teil A TVÜ-Länder: EG 6 

Diätassistentinnen als durch ausdrückliche Anordnung 
bestellte ständige Vertreterinnen von Leiterinnen von 

Diätküchen, die für die Versorgung von durchschnittlich 
täglich mindestens 200 Personen mit Diätverpflegung 

verantwortlich sind. 
 

EG 8 Fallgr. 1 Teil II Abschn. 10.4 

Diätassistentinnen mit staatlicher Anerkennung und 
entsprechender Tätigkeit, 

die in nicht unerheblichem Umfange schwierige Aufga-
ben erfüllen. (…) 

 
Vgr. VI b Fallgr. 15 Teil II Abschnitt D 

 
Zuordnung nach Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder: EG 6 
Zuordnung nach Anlage 4 Teil A TVÜ-Länder: EG 6

Diätassistentinnen mit entsprechender Tätigkeit, 
die in nicht unerheblichem Umfange schwierige Aufga-

ben erfüllen. 
 
 

EG 8 Fallgr. 3 Teil II Abschn. 10.4 

Höhere Bewertung.  

Diätassistentinnen mit staatlicher Anerkennung als 
Diätküchenleiterin (§ 19 RdErl. RuPr MdI vom 

5. April 1937), die als Diätküchenleiterinnen tätig sind. 
 

Vgr. VI b Fallgr. 14 Teil II Abschnitt D 
 

Zuordnung nach Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder: EG 6 
Zuordnung nach Anlage 4 Teil A TVÜ-Länder: EG 6

Diätassistentinnen 
als Diätküchenleiterinnen. 

 
 
 

EG 8 Fallgr. 2 Teil II Abschn. 10.4 

Höhere Bewertung.  

Diätassistentinnen mit staatlicher Anerkennung als 
Leiterinnen von Diätküchen, in denen durchschnittlich 

mindestens 50 Diätvollportionen täglich hergestellt 
werden. 

 
Vgr. VI b Fallgr. 12 Teil II Abschnitt D 

 
Zuordnung nach Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder: EG 6 
Zuordnung nach Anlage 4 Teil A TVÜ-Länder: EG 6 Höhere Bewertung.  

Höhere Bewertung.  
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Diätassistentinnen mit staatlicher Anerkennung und 
entsprechender Tätigkeit nach sechsmonatiger Be-

rufsausübung nach erlangter staatlicher Anerkennung. 
 

Vgr. VI b Fallgr. 16 Teil II Abschnitt D 
 

Zuordnung nach Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder: EG 6 
Zuordnung nach Anlage 4 Teil A TVÜ-Länder: EG 6 

Diätassistentinnen mit staatlicher Anerkennung während 
der ersten sechs Monate der Berufsausübung nach 

erlangter staatlicher Anerkennung. 
 

Vgr. VII Fallgr. 18 Teil II Abschnitt D 
 

Zuordnung nach Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder: ./. 
Zuordnung nach Anlage 4 Teil A TVÜ-Länder: EG 6 

Diätassistentinnen mit staatlicher Anerkennung nach 
sechsjähriger Bewährung in dieser Tätigkeit. 

 
Vgr. V c Fallgr. 12 Teil II Abschnitt D 

 
Zuordnung nach Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder: EG 8 
Zuordnung nach Anlage 4 Teil A TVÜ-Länder: EG ./. 

Diätassistentinnen mit entsprechender Tätigkeit. 
 
 

EG 7 einzige Fallgr. Teil II Abschn. 10.4 

Höhere Bewertung.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Angestellte in der Tätigkeit von Diätassistentinnen nach 
dreijähriger Bewährung in dieser Tätigkeit. 

 
Vgr. VII Fallgr. 3 Teil II Abschnitt D 

 
Zuordnung nach Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder: EG 5 
Zuordnung nach Anlage 4 Teil A TVÜ-Länder: EG ./.

Höhere Bewertung.  

Angestellte in der Tätigkeit von Diätassistentinnen. 
 

Vgr. VIII Fallgr. 5 Teil II Abschnitt D 
 

Zuordnung nach Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder: EG 3 
Zuordnung nach Anlage 4 Teil A TVÜ-Länder: EG 3 

Beschäftigte in der Tätigkeit von Diätassistentinnen. 
 

EG 4 einzige Fallgr. Teil II Abschn. 10.4 
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Eingruppierungsschema Teil II Abschnitt D der Anlage 1 a zum BAT/BAT-O (Beschäftigungstherapeuten)/ 

Teil II Abschnitt 10.5 der Entgeltordnung (Ergotherapeuten) einschl. Lehrkräfte, Abschn. 10.1 
 
Hinweis: Nach der Vorbemerkung zu Teil II Abschnitt 10 umfasst die Bezeichnung „Ergotherapeuten“ auch Beschäftigungsthera-

peuten. 
 
 
 
Tätigkeitsmerkmale der Anlage 1 a zum BAT/BAT-O Tätigkeitsmerkmale der Entgeltordnung zum TV-L 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beschäftigungstherapeuten mit staatlicher Anerkennung 
in einer Tätigkeit der Vergütungsgruppe IV b Fallgrup-
pe 3 nach zweijähriger Bewährung in dieser Tätigkeit. 

 
Vgr. IV a Fallgr. 2 Teil II Abschnitt D 

 
Zuordnung nach Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder: EG 10 
Zuordnung nach Anlage 4 Teil A TVÜ-Länder: EG ./.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Audiologie-Assistenten, Diätassistenten, Ergotherapeu-
ten, Logopäden, Medizinisch-technische Assistenten, 
Orthoptisten, Pharmazeutisch-technische Assistenten, 

Physiotherapeuten, 
die als Erste Lehrkräfte an entsprechenden Schulen 

eingesetzt sind. 
 

EG 10 einzige Fallgr. Teil II Abschn. 10.1 

Beschäftigungstherapeuten mit staatlicher Anerkennung, 
die als Erste Lehrkräfte an staatlich anerkannten Lehran-

stalten für Beschäftigungstherapie eingesetzt sind. 
 

Vgr. IV b Fallgr. 3 Teil II Abschnitt D 
 

Zuordnung nach Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder: EG 10 
Zuordnung nach Anlage 4 Teil A TVÜ-Länder: EG 10

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beschäftigungstherapeuten mit staatlicher Anerkennung 
in einer Tätigkeit der Vergütungsgruppe V b Fallgrup-

pe 4 oder 6 nach zweijähriger Bewährung in einer 
dieser Tätigkeiten. 

 
Vgr. IV b Fallgr. 4 Teil II Abschnitt D 

 
Zuordnung nach Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder: EG 9 
Zuordnung nach Anlage 4 Teil A TVÜ-Länder: EG ./.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beschäftigungstherapeuten mit staatlicher Anerkennung 
und entsprechender Tätigkeit, denen mindestens zwei 

Beschäftigungstherapeuten mit staatlicher Anerkennung 
oder Angestellte in der Tätigkeit von Beschäftigungsthe-
rapeuten durch ausdrückliche Anordnung ständig unter-

stellt sind. 
 

Vgr. V b Fallgr. 4 Teil II Abschnitt D 
 

Zuordnung nach Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder: EG 9 
Zuordnung nach Anlage 4 Teil A TVÜ-Länder: EG 9 

Audiologie-Assistenten, Diätassistenten, Ergotherapeu-
ten, Logopäden, Medizinisch-technische Assistenten, 
Orthoptisten, Pharmazeutisch-technische Assistenten, 

Physiotherapeuten, 
die als Lehrkräfte an entsprechenden Schulen eingesetzt 

sind. 
 

EG 9 Fallgr. 1 Teil II Abschn. 10.1 

Beschäftigungstherapeuten mit staatlicher Anerkennung, 
die als Lehrkräfte an staatlich anerkannten Lehranstalten 

für Beschäftigungstherapie eingesetzt sind.  
 

Vgr. V b Fallgr. 6 Teil II Abschnitt D 
 

Zuordnung nach Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder: EG 9 
Zuordnung nach Anlage 4 Teil A TVÜ-Länder: EG 9

Ergotherapeuten mit entsprechender Tätigkeit, 
denen mindestens zwei Ergotherapeuten oder Beschäf-
tigte in der Tätigkeit von Ergotherapeuten durch aus-

drückliche Anordnung ständig unterstellt sind. 
 

EG 9 Fallgr. 1 Teil II Abschn. 10.5 
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Beschäftigungstherapeuten mit staatlicher Anerkennung 
in einer Tätigkeit der Vergütungsgruppe V c Fallgrup-
pe 3 nach dreijähriger Bewährung in dieser Tätigkeit. 

 
Vgr. V b Fallgr. 5 Teil II Abschnitt D 

 
Zuordnung nach Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder: EG 9 
Zuordnung nach Anlage 4 Teil A TVÜ-Länder: EG ./.

Beschäftigungstherapeuten mit staatlicher Anerkennung 
und entsprechender Tätigkeit nach sechsmonatiger 

Berufsausübung nach erlangter staatlicher Anerkennung, 
die überwiegend schwierige Aufgaben im Sinne der 

Vergütungsgruppe VI b Fallgruppe 6 erfüllen. 
 

Vgr. V c Fallgr. 3 Teil II Abschnitt D 
 

Zuordnung nach Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder: EG 8 
Zuordnung nach Anlage 4 Teil A TVÜ-Länder: EG 8 

Ergotherapeuten mit entsprechender Tätigkeit, 
die schwierige Aufgaben erfüllen. 

(Stufe 3 nach 5 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 9 Jahren 
in Stufe 3, keine Stufen 5 und 6) 

 
EG 9 Fallgr. 2 Teil II Abschn. 10.5 

Höhere Bewertung.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beschäftigungstherapeuten mit staatlicher Anerkennung 
in einer Tätigkeit der Vergütungsgruppe VI b Fallgrup-
pe 6 nach zweijähriger Bewährung in dieser Tätigkeit. 

 
Vgr. V c Fallgr. 4 Teil II Abschnitt D 

 
Zuordnung nach Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder: EG 8 
Zuordnung nach Anlage 4 Teil A TVÜ-Länder: EG ./. 

Beschäftigungstherapeuten mit staatlicher Anerkennung 
und entsprechender Tätigkeit, die in nicht unerheblichem 

Umfange schwierige Aufgaben erfüllen. (...) 
 

Vgr. VI b Fallgr. 6 Teil II Abschnitt D 
 

Zuordnung nach Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder: EG 6 
Zuordnung nach Anlage 4 Teil A TVÜ-Länder: EG 6 

Ergotherapeuten mit entsprechender Tätigkeit, 
die in nicht unerheblichem Umfange schwierige Aufga-

ben erfüllen. 
 

EG 8 einzige Fallgr. Teil II Abschn. 10.5 

Höhere Bewertung.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beschäftigungstherapeuten mit staatlicher Anerkennung 
und entsprechender Tätigkeit nach sechsmonatiger 

Berufsausübung nach erlangter staatlicher Anerken-
nung. 

 
Vgr. VI b Fallgr. 7 Teil II Abschnitt D 

 
Zuordnung nach Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder: EG 6 
Zuordnung nach Anlage 4 Teil A TVÜ-Länder: EG ./.

Höhere Bewertung.  

Ergotherapeuten mit entsprechender Tätigkeit. 
 

EG 6 einzige Fallgr. Teil II Abschn. 10.5 
Beschäftigungstherapeuten mit staatlicher Anerkennung 
während der ersten sechs Monate der Berufsausübung 

nach erlangter staatlicher Anerkennung. 
 

Vgr. VII Fallgr. 12 Teil II Abschnitt D 
 

Zuordnung nach Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder: EG 5 
Zuordnung nach Anlage 4 Teil A TVÜ-Länder: EG 5 
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Angestellte in der Tätigkeit von Beschäftigungstherapeu-
ten nach dreijähriger Bewährung in dieser Tätigkeit. 

 
Vgr. VII Fallgr. 2 Teil II Abschnitt D 

 
Zuordnung nach Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder: EG 5 
Zuordnung nach Anlage 4 Teil A TVÜ-Länder: EG ./.

Angestellte in der Tätigkeit von Beschäftigungsthera-
peuten. 

 
Vgr. VIII Fallgr. 4 Teil II Abschnitt D 

 
Zuordnung nach Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder: EG 3 
Zuordnung nach Anlage 4 Teil A TVÜ-Länder: EG 3 

Beschäftigte in der Tätigkeit von Ergotherapeuten. 
 
 

EG 4 einzige Fallgr. Teil II Abschn. 10.5 

Höhere Bewertung.  
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Eingruppierungsschema Teil II Abschnitt D der Anlage 1 a zum BAT/BAT-O (Logopäden)/ 

Teil II Abschnitt 10.6 der Entgeltordnung (Logopäden) einschl. Lehrkräfte, Abschn. 10.1 
 
 
Tätigkeitsmerkmale der Anlage 1 a zum BAT/BAT-O Tätigkeitsmerkmale der Entgeltordnung zum TV-L 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Logopäden mit staatlicher Anerkennung oder mit min-
destens zweijähriger Fachausbildung an Universitäts-
kliniken oder medizinischen Akademien mit Prüfung in 
einer Tätigkeit der Vergütungsgruppe IV b Fallgrup-

pe 10 nach zweijähriger Bewährung in dieser Tätigkeit. 
 

Vgr. IV a Fallgr. 6 Teil II Abschnitt D 
 

Zuordnung nach Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder: EG 10 
Zuordnung nach Anlage 4 Teil A TVÜ-Länder: EG ./.

Logopäden mit staatlicher Anerkennung oder mit min-
destens zweijähriger Fachausbildung an Universitätskli-
niken oder medizinischen Akademien mit Prüfung, die 
als Erste Lehrkräfte an Lehranstalten für Logopäden 

eingesetzt sind. 
 

Vgr. IV b Fallgr. 10 Teil II Abschnitt D 
 

Zuordnung nach Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder: EG 10 
Zuordnung nach Anlage 4 Teil A TVÜ-Länder: EG 10

Audiologie-Assistenten, Diätassistenten, Ergotherapeu-
ten, Logopäden, Medizinisch-technische Assistenten, 
Orthoptisten, Pharmazeutisch-technische Assistenten, 

Physiotherapeuten, 
die als Erste Lehrkräfte an entsprechenden Schulen 

eingesetzt sind. 
 

EG 10 einzige Fallgr. Teil II Abschn. 10.1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Logopäden mit staatlicher Anerkennung oder mit min-
destens zweijähriger Fachausbildung an Universitäts-
kliniken oder medizinischen Akademien mit Prüfung in 

einer Tätigkeit der Vergütungsgruppe V b Fallgruppe 19 
oder 20 nach zweijähriger Bewährung in einer dieser 

Tätigkeiten. 
 

Vgr. IV b Fallgr. 11 Teil II Abschnitt D 
 

Zuordnung nach Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder: EG 9 
Zuordnung nach Anlage 4 Teil A TVÜ-Länder: EG ./. 

Logopäden mit staatlicher Anerkennung oder mit min-
destens zweijähriger Fachausbildung an Universitätskli-
niken oder medizinischen Akademien mit Prüfung, die 
als Lehrkräfte an Lehranstalten für Logopäden einge-

setzt sind. 
 

Vgr. V b Fallgr. 19 Teil II Abschnitt D 
 

Zuordnung nach Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder: EG 9 
Zuordnung nach Anlage 4 Teil A TVÜ-Länder: EG 9 

Audiologie-Assistenten, Diätassistenten, Ergotherapeu-
ten, Logopäden, Medizinisch-technische Assistenten, 
Orthoptisten, Pharmazeutisch-technische Assistenten, 

Physiotherapeuten, 
die als Lehrkräfte an entsprechenden Schulen eingesetzt 

sind. 
 

EG 9 Fallgr. 1 Teil II Abschn. 10.1 

Logopäden mit staatlicher Anerkennung oder mit min-
destens zweijähriger Fachausbildung an Universitätskli-
niken oder medizinischen Akademien mit Prüfung und 
entsprechender Tätigkeit, die als Hilfskräfte bei wissen-
schaftlichen Forschungsaufgaben mit einem besonders 

hohen Maß von Verantwortlichkeit tätig sind. 
 

Vgr. V b Fallgr. 20 Teil II Abschnitt D 
 

Zuordnung nach Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder: EG 9 
Zuordnung nach Anlage 4 Teil A TVÜ-Länder: EG 9

Logopäden mit entsprechender Tätigkeit, 
die als Hilfskräfte bei wissenschaftlichen Forschungs-
aufgaben mit einem besonders hohen Maß von Verant-

wortlichkeit tätig sind. 
 

EG 9 Fallgr. 1 Teil II Abschn. 10.6 
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Logopäden mit staatlicher Anerkennung oder mit min-
destens zweijähriger Fachausbildung an Universitäts-
kliniken oder medizinischen Akademien mit Prüfung in 

einer Tätigkeit der Vergütungsgruppe V c Fallgruppe 19 
nach dreijähriger Bewährung in dieser Tätigkeit. 

 
Vgr. V b Fallgr. 18 Teil II Abschnitt D 

 
Zuordnung nach Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder: EG 9 
Zuordnung nach Anlage 4 Teil A TVÜ-Länder: EG ./.

Logopäden mit entsprechender Tätigkeit, 
die schwierige Aufgaben erfüllen. 

(Stufe 3 nach 5 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 9 Jahren 
in Stufe 3, keine Stufen 5 und 6) 

 
EG 9 Fallgr. 2 Teil II Abschn. 10.6 

Logopäden mit staatlicher Anerkennung oder mit min-
destens zweijähriger Fachausbildung an Universitätskli-
niken oder medizinischen Akademien mit Prüfung und 

entsprechender Tätigkeit nach sechsmonatiger Be-
rufsausübung nach erlangter staatlicher Anerkennung 

bzw. nach Abschluß der genannten Fachausbildung, die 
überwiegend schwierige Aufgaben im Sinne der Vergü-

tungsgruppe VI b Fallgruppe 21 erfüllen. 
 

Vgr. V c Fallgr. 19 Teil II Abschnitt D 
 

Zuordnung nach Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder: EG 8 
Zuordnung nach Anlage 4 Teil A TVÜ-Länder: EG 8 

Höhere Bewertung.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Logopäden mit staatlicher Anerkennung oder mit min-
destens zweijähriger Fachausbildung an Universitäts-
kliniken oder medizinischen Akademien mit Prüfung in 
einer Tätigkeit der Vergütungsgruppe VI b Fallgrup-

pe 21 nach zweijähriger Bewährung in dieser Tätigkeit. 
 

Vgr. V c Fallgr. 20 Teil II Abschnitt D 
 

Zuordnung nach Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder: EG 8 
Zuordnung nach Anlage 4 Teil A TVÜ-Länder: EG ./.

Logopäden mit staatlicher Anerkennung oder mindes-
tens zweijähriger Fachausbildung an Universitätsklini-
ken oder medizinischen Akademien mit Prüfung und 
entsprechender Tätigkeit, die in nicht unerheblichem 

Umfange schwierige Aufgaben erfüllen. (...) 
 

Vgr. VI b Fallgr. 21 Teil II Abschnitt D 
 

Zuordnung nach Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder: EG 6 
Zuordnung nach Anlage 4 Teil A TVÜ-Länder: EG 6 

Logopäden mit entsprechender Tätigkeit,  
die in nicht unerheblichem Umfange schwierige Aufga-

ben erfüllen. 
 

EG 8 einzige Fallgr. Teil II Abschn. 10.6 

Höhere Bewertung.  
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Logopäden mit staatlicher Anerkennung oder mit min-
destens zweijähriger Fachausbildung an Universitäts-

kliniken oder medizinischen Akademien mit Prüfung und 
entsprechender Tätigkeit nach sechsmonatiger Be-

rufsausübung nach erlangter staatlicher Anerkennung 
bzw. nach Abschluß der genannten Fachausbildung. 

 
Vgr. VI b Fallgr. 22 Teil II Abschnitt D 

 
Zuordnung nach Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder: EG 6 
Zuordnung nach Anlage 4 Teil A TVÜ-Länder: EG ./. 

Logopäden 
mit entsprechender Tätigkeit. 

 
EG 6 einzige Fallgr. Teil II Abschn. 10.6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Logopäden mit staatlicher Anerkennung oder mit min-
destens zweijähriger Fachausbildung an Universitätskli-

niken oder medizinischen Akademien mit Prüfung 
während der ersten sechs Monate der Berufsausübung 

nach erlangter staatlicher Anerkennung bzw. nach 
Abschluß der genannten Fachausbildung. 

 
Vgr. VII Fallgr. 21 Teil II Abschnitt D 

 
Zuordnung nach Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder: EG 5 
Zuordnung nach Anlage 4 Teil A TVÜ-Länder: EG 5

Höhere Bewertung.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Angestellte in der Tätigkeit von Logopäden nach drei-
jähriger Bewährung in dieser Tätigkeit. 

 
Vgr. VII Fallgr. 5 Teil II Abschnitt D 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zuordnung nach Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder: EG 5 
Zuordnung nach Anlage 4 Teil A TVÜ-Länder: EG ./.

Angestellte in der Tätigkeit von Logopäden. 
 

Vgr. VIII Fallgr. 8 Teil II Abschnitt D 
 

Beschäftigte in der Tätigkeit von Logopäden. 
 

EG 4 einzige Fallgr. Teil II Abschn. 10.6 

Zuordnung nach Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder: EG 3 
Zuordnung nach Anlage 4 Teil A TVÜ-Länder: EG 3

Höhere Bewertung.  
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Eingruppierungsschema Teil II Abschnitt D der Anlage 1 a zum BAT/BAT-O (Masseure, Masseure und medizinische Bademeister)/ 

Teil II Abschnitt 10.7 der Entgeltordnung (Masseure und medizinische Bademeister) einschl. Lehrkräfte, Abschn. 10.1 
 
Hinweis: Nach der Vorbemerkung zu Teil II Abschnitt 10 umfasst die Bezeichnung „Masseure und medizinische Bademeister“ 

auch Masseure. 
 
 
Tätigkeitsmerkmale der Anlage 1 a zum BAT/BAT-O Tätigkeitsmerkmale der Entgeltordnung zum TV-L 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Masseure, Masseure und medizinische Bademeister in 
einer Tätigkeit der Vergütungsgruppe V b Fallgruppe 22 

nach zweijähriger Bewährung in dieser Tätigkeit. 
 

Vgr. IV b Fallgr. 12 Teil II Abschnitt D 
 

Zuordnung nach Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder: EG 9 
Zuordnung nach Anlage 4 Teil A TVÜ-Länder: EG ./. 

Masseure und medizinische Bademeister sowie Phy-
siotherapeuten, 

die als Erste Lehrkräfte an Schulen für Masseure und 
medizinische Bademeister eingesetzt sind. 

 
EG 9 Fallgr. 2 Teil II Abschn. 10.1 

Masseure, Masseure und medizinische Bademeister, die 
als Erste Lehrkräfte an staatlich anerkannten Lehranstal-

ten für Masseure oder für Masseure und medizinische 
Bademeister eingesetzt sind. 

 
Vgr. V b Fallgr. 22 Teil II Abschnitt D 

 
Zuordnung nach Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder: EG 9 
Zuordnung nach Anlage 4 Teil A TVÜ-Länder: EG 9

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Masseure, Masseure und medizinische Bademeister in 
einer Tätigkeit der Vergütungsgruppe V c Fallgruppe 23 

nach dreijähriger Bewährung in dieser Tätigkeit. 
 

Vgr. V b Fallgr. 23 Teil II Abschnitt D 
 

Zuordnung nach Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder: EG 9 
Zuordnung nach Anlage 4 Teil A TVÜ-Länder: EG ./.

Masseure und medizinische Bademeister sowie Phy-
siotherapeuten,  

die als Lehrkräfte an Schulen für Masseure und medizi-
nische Bademeister eingesetzt sind. 

(Stufe 3 nach 5 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 9 Jahren 
in Stufe 3, keine Stufen 5 und 6) 

 
EG 9 Fallgr. 3 Teil II Abschn. 10.1 

Masseure, Masseure und medizinische Bademeister, die 
als Lehrkräfte an staatlich anerkannten Lehranstalten für 

Masseure oder für Masseure und medizinische Bade-
meister eingesetzt sind. 

 
Vgr. V c Fallgr. 23 Teil II Abschnitt D 

 
Zuordnung nach Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder: EG 8 
Zuordnung nach Anlage 4 Teil A TVÜ-Länder: EG 8

Höhere Bewertung.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Masseure, Masseure und medizinische Bademeister in 
einer Tätigkeit der Vergütungsgruppe V c Fallgruppe 21 

nach dreijähriger Bewährung in dieser Tätigkeit. 
 

Vgr. V b Fallgr. 21 Teil II Abschnitt D 
 

Zuordnung nach Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder: EG 9 
Zuordnung nach Anlage 4 Teil A TVÜ-Länder: EG ./.

Masseure und medizinische Bademeister mit entspre-
chender Tätigkeit, denen mindestens acht Masseure und 

medizinische Bademeister oder Beschäftigte in der 
Tätigkeit von Masseuren und medizinischen Bademeis-
tern durch ausdrückliche Anordnung ständig unterstellt 

sind. 
(Stufe 3 nach 5 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 9 Jahren 

in Stufe 3, keine Stufen 5 und 6) 
 

EG 9 einzige Fallgr. Teil II Abschn. 10.7 

Masseure, Masseure und medizinische Bademeister mit 
entsprechender Tätigkeit, denen mindestens acht Mas-
seure, Masseure und medizinische Bademeister oder 

Angestellte in der Tätigkeit von Masseuren oder Mas-
seuren und medizinischen Bademeistern durch ausdrück-

liche Anordnung ständig unterstellt sind. 
 

Vgr. V c Fallgr. 21 Teil II Abschnitt D 
 

Zuordnung nach Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder: EG 8 
Zuordnung nach Anlage 4 Teil A TVÜ-Länder: EG 8 

Höhere Bewertung.  
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Masseure, Masseure und medizinische Bademeister in 
einer Tätigkeit der Vergütungsgruppe VI b Fallgruppe 

23 oder 24 nach zweijähriger Bewährung in einer dieser 
Tätigkeiten. 

 
Vgr. V c Fallgr. 22 Teil II Abschnitt D 

 
Zuordnung nach Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder: EG 8 
Zuordnung nach Anlage 4 Teil A TVÜ-Länder: EG ./.

Masseure, Masseure und medizinische Bademeister mit 
entsprechender Tätigkeit, denen mindestens vier Mas-
seure, Masseureund medizinische Bademeister oder 

Angestellte in der Tätigkeit von Masseuren oder Mas-
seuren und medizinischen Bademeistern durch ausdrück-

liche Anordnung ständig unterstellt sind. 
 

Vgr. VI b Fallgr. 23 Teil II Abschnitt D 
 

Zuordnung nach Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder: EG 6 
Zuordnung nach Anlage 4 Teil A TVÜ-Länder: EG 6 

Masseure und medizinische Bademeister mit entspre-
chender Tätigkeit, denen mindestens vier Masseure und 

medizinische Bademeister oder Beschäftigte in der 
Tätigkeit von Masseuren und medizinischen Bademeis-
tern durch ausdrückliche Anordnung ständig unterstellt 

sind. 
 

EG 8 Fallgr. 1 Teil II Abschn. 10.7 

Masseure, Masseure und medizinische Bademeister mit 
entsprechender Tätigkeit, denen mindestens zwei Mas-

seure, Masseure und medizinische Bademeister oder 
Angestellte in der Tätigkeit von Masseuren oder Mas-

seuren und medizinischen Bademeistern durch ausdrück-
liche Anordnung ständig unterstellt sind und die über-

wiegend schwierige Aufgaben im Sinne der Vergü-
tungsgruppe VII Fallgruppe 23 oder 25 erfüllen. 

 
Vgr. VI b Fallgr. 24 Teil II Abschnitt D 

 
Zuordnung nach Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder: EG 6 
Zuordnung nach Anlage 4 Teil A TVÜ-Länder: EG 6

Masseure und medizinische Bademeister mit entspre-
chender Tätigkeit, denen mindestens zwei Masseure und 

medizinische Bademeister oder Beschäftigte in der 
Tätigkeit von Masseuren und medizinischen Bademeis-
tern durch ausdrückliche Anordnung ständig unterstellt 

sind und die schwierige Aufgaben erfüllen. 
 

EG 8 Fallgr. 2 Teil II Abschn. 10.7 

Höhere Bewertung.  

Höhere Bewertung.  



Anlage 28 zum Rundschreiben II Nr. 13/2012 

 3

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Masseure, Masseure und medizinische Bademeister in 
einer Tätigkeit der Vergütungsgruppe VII Fallgrup-

pe 22, 23 oder 25 nach zweijähriger Bewährung in einer 
dieser Tätigkeiten. 

 
Vgr. VI b Fallgr. 25 Teil II Abschnitt D 

 
Zuordnung nach Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder: EG 6 
Zuordnung nach Anlage 4 Teil A TVÜ-Länder: EG ./. 

Masseure, Masseure und medizinische Bademeister mit 
entsprechender Tätigkeit, denen mindestens zwei Mas-

seure, Masseure und medizinische Bademeister oder 
Angestellte in der Tätigkeit von Masseuren oder Mas-

seuren und medizinischen Bademeistern durch ausdrück-
liche Anordnung ständig unterstellt sind. 

 
Vgr. VII Fallgr. 22 Teil II Abschnitt D 

 
Zuordnung nach Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder: EG 5 
Zuordnung nach Anlage 4 Teil A TVÜ-Länder: EG 5 

Masseure und medizinische Bademeister mit entspre-
chender Tätigkeit, denen mindestens zwei Masseure und 

medizinische Bademeister oder Beschäftigte in der 
Tätigkeit von Masseuren und medizinischen Bademeis-
tern durch ausdrückliche Anordnung ständig unterstellt 

sind. 
 

EG 6 Fallgr. 1 Teil II Abschn. 10.7 

Masseure mit entsprechender Tätigkeit, die schwierige 
Aufgaben erfüllen, nach sechsmonatiger Bewährung in 

dieser Tätigkeit.  
 

Vgr. VII Fallgr. 23 Teil II Abschnitt D 
 

Zuordnung nach Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder: EG 5 
Zuordnung nach Anlage 4 Teil A TVÜ-Länder: EG 5

Masseure und medizinische Bademeister mit entspre-
chender Tätigkeit, die schwierige Aufgaben erfüllen. 

(…) 
 

Vgr. VII Fallgr. 25 Teil II Abschnitt D 
 

Zuordnung nach Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder: EG 5 
Zuordnung nach Anlage 4 Teil A TVÜ-Länder: EG 5 

Höhere Bewertung.  

Masseure und medizinische Bademeister mit entspre-
chender Tätigkeit, die schwierige Aufgaben erfüllen. 

 
EG 6 Fallgr. 2 Teil II Abschn. 10.7 

Höhere Bewertung.  
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Masseure und medizinische Bademeister mit entspre-
chender Tätigkeit. 

 
 

EG 4 einzige Fallgr. Teil II Abschn. 10.7 

Masseure mit entsprechender Tätigkeit. 
 

Vgr. VIII Fallgr. 16 Teil II Abschnitt D  
 

Zuordnung nach Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder: EG 3 
Zuordnung nach Anlage 4 Teil A TVÜ-Länder: EG 3

Masseure mit entsprechender Tätigkeit nach dreijähri-
ger Bewährung in dieser Tätigkeit.  

 
Vgr. VII Fallgr. 24 Teil II Abschnitt D 

 
Zuordnung nach Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder: EG 5 
Zuordnung nach Anlage 4 Teil A TVÜ-Länder: EG ./.

Masseure und medizinische Bademeister mit entspre-
chender Tätigkeit nach zweieinhalbjähriger Bewährung 

in dieser Tätigkeit.  
 

Vgr. VII Fallgr. 26 Teil II Abschnitt D 
 

Zuordnung nach Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder: EG 5 
Zuordnung nach Anlage 4 Teil A TVÜ-Länder: EG ./.

Masseure und medizinische Bademeister mit entspre-
chender Tätigkeit. 

 
 

Vgr. VIII Fallgr. 17 Teil II Abschnitt D 
 

Zuordnung nach Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder: EG 3 
Zuordnung nach Anlage 4 Teil A TVÜ-Länder: EG 3

Höhere Bewertung.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Angestellte in der Tätigkeit von Masseuren oder von 
Masseuren und medizinischen Bademeistern nach 

dreijähriger Bewährung in dieser Tätigkeit. 
 

Vgr. VIII Fallgr. 9 Teil II Abschn. D 
 

Zuordnung nach Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder: EG 3 
Zuordnung nach Anlage 4 Teil A TVÜ-Länder: EG ./.

Beschäftigte in der Tätigkeit von Masseuren und medi-
zinischen Bademeistern. 

(keine Stufe 6) 
 

EG 3 einzige Fallgr. Teil II Abschn. 10.7 

Angestellte in der Tätigkeit von Masseuren oder von 
Masseuren und medizinischen Bademeistern. 

 
Vgr. IX b Fallgr. 4 Teil II Abschn. D 

 
Zuordnung nach Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder: EG 2 
Zuordnung nach Anlage 4 Teil A TVÜ-Länder: EG 2 

Höhere Bewertung.  

Angestellte mit Tätigkeiten der Vergütungsgruppe IX b 
nach zweijähriger Bewährung in Vergütungsgrup-

pe IX b. 
 

Vgr. IX a einzige Fallgr. Teil I 
 

Zuordnung nach Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder: EG 2 
Zuordnung nach Anlage 4 Teil A TVÜ-Länder: ./. 
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Eingruppierungsschema Teil II Abschnitt D der Anlage 1 a zum BAT/BAT-O (Arzthelferinnen, Zahnärztliche Helferinnen)/ 

Teil II Abschnitt 10.8 der Entgeltordnung (Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte) 
 
 
Hinweis: Nach der Vorbemerkung zu Teil II Abschnitt 10 umfasst die Bezeichnung „Medizinische Fachangestellte“ auch Arzthelfer 

und die Bezeichnung „Zahnmedizinische Fachangestellte“ auch zahnärztliche Helfer. 
 
 
Tätigkeitsmerkmale der Anlage 1 a zum BAT/BAT-O Tätigkeitsmerkmale der Entgeltordnung zum TV-L 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zahnärztliche Helferinnen mit Abschlußprüfung und 
entsprechender Tätigkeit, denen mindestens zehn zahn-
ärztliche Helferinnen oder Angestellte in der Tätigkeit 
von zahnärztlichen Helferinnen durch ausdrückliche 

Anordnung ständig unterstellt sind. 
 

Vgr. V c Fallgr. 35 Teil II Abschnitt D 
 

Zuordnung nach Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder: EG 8 
Zuordnung nach Anlage 4 Teil A TVÜ-Länder: EG 8 

Zahnmedizinische Fachangestellte mit entsprechender 
Tätigkeit, denen mindestens zehn zahnmedizinische 

Fachangestellte oder Beschäftigte in der Tätigkeit von 
zahnmedizinischen Fachangestellten durch ausdrückli-

che Anordnung ständig unterstellt sind. 
 

EG 8 einzige Fallgr. Teil II Abschn. 10.8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Arzthelferinnen mit Abschlußprüfung in einer Tätigkeit 
der Vergütungsgruppe VII Fallgruppe 9 nach vierjähri-

ger Bewährung in dieser Tätigkeit. 
 

Vgr. VI b Fallgr. 3 Teil II Abschn. D 
 

Zuordnung nach Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder: EG 6 
Zuordnung nach Anlage 4 Teil A TVÜ-Länder: ./. 

Arzthelferinnen mit Abschlußprüfung und schwierigen 
Aufgaben.  (...) 

 
Vgr. VII Fallgr. 9 Teil II Abschn. D 

 
Zuordnung nach Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder: EG 5 
Zuordnung nach Anlage 4 Teil A TVÜ-Länder: EG 5 

Arzthelferinnen mit Abschlußprüfung und entsprechen-
der Tätigkeit nach dreijähriger Bewährung in dieser 

Tätigkeit. 
 

Vgr. VII Fallgr. 10 Teil II Abschn. D 
 

Zuordnung nach Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder: EG 5 
Zuordnung nach Anlage 4 Teil A TVÜ-Länder: ./.

Zahnärztliche Helferinnen mit Abschlußprüfung und 
entsprechender Tätigkeit, denen mindestens fünf zahn-
ärztliche Helferinnen oder Angestellte in der Tätigkeit 
von zahnärztlichen Helferinnen durch ausdrückliche 

Anordnung ständig unterstellt sind.. 
 

Vgr. VI b Fallgr. 38 Teil II Abschn. D 
 

Zuordnung nach Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder: EG 6 
Zuordnung nach Anlage 4 Teil A TVÜ-Länder: EG 6 

Zahnmedizinische Fachangestellte mit entsprechender 
Tätigkeit, denen mindestens fünf zahnmedizinische 

Fachangestellte oder Beschäftigte in der Tätigkeit von 
zahnmedizinischen Fachangestellten durch ausdrückli-

che Anordnung ständig unterstellt sind. 
 

EG 6 Fallgr. 2 Teil II Abschn. 10.8 

Medizinische Fachangestellte mit entsprechender Tätig-
keit, die schwierige Aufgaben erfüllen. 

 
EG 6 Fallgr. 1 Teil II Abschn. 10.8 

Höhere Bewertung.  

Arzthelferinnen mit Abschlußprüfung und entsprechen-
der Tätigkeit. 

 
Vgr. VIII Fallgr. 13 Teil II Abschn. D 

 
Zuordnung nach Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder: EG 3 
Zuordnung nach Anlage 4 Teil A TVÜ-Länder: EG 3

Medizinische Fachangestellte mit entsprechender Tätig-
keit. 

 
EG 5 Fallgr. 1 Teil II Abschn. 10.8 

Höhere Bewertung.  
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Zahnärztliche Helferinnen mit Abschlußprüfung und 
entsprechender Tätigkeit nach dreijähriger Bewährung 

in dieser Tätigkeit. 
 

Vgr. VII Fallgr. 34 Teil II Abschn. D 
 

Zuordnung nach Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder: EG 5 
Zuordnung nach Anlage 4 Teil A TVÜ-Länder: ./.

Zahnärztliche Helferinnen mit Abschlußprüfung und 
entsprechender Tätigkeit. 

 
Vgr. VIII Fallgr. 19 Teil II Abschn. D 

 
Zuordnung nach Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder: EG 3 
Zuordnung nach Anlage 4 Teil A TVÜ-Länder: EG 3

Zahnmedizinische Fachangestellte mit entsprechender 
Tätigkeit. 

 
EG 5 Fallgr. 2 Teil II Abschn. 10.8 

Höhere Bewertung.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Angestellte in der Tätigkeit von Arzthelferinnen nach 
dreijähriger Bewährung in dieser Tätigkeit. 

 
Vgr. VIII Fallgr. 2 Teil II Abschn. D 

 
Zuordnung nach Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder: EG 3 

Zuordnung nach Anlage 4 Teil A TVÜ-Länder: ./.

Angestellte mit Tätigkeiten der Vergütungsgruppe IX b 
nach zweijähriger Bewährung in Vergütungsgrup-

pe IX b. 
 

Vgr. IX a einzige Fallgr. Teil I 
 

Zuordnung nach Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder: EG 2 
Zuordnung nach Anlage 4 Teil A TVÜ-Länder: ./. 

Angestellte in der Tätigkeit von Arzthelferinnen. 
 
 

Vgr. IX b Fallgr. 2 Teil II Abschn. D 
 

Zuordnung nach Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder: EG 2 
Zuordnung nach Anlage 4 Teil A TVÜ-Länder: EG 2 

Beschäftigte in der Tätigkeit von medizinischen Fachan-
gestellten. 

 
EG 3 Fallgr. 1 Teil II Abschn. 10.8 

Höhere Bewertung.  

Angestellte in der Tätigkeit von zahnärztlichen Helferin-
nen nach dreijähriger Bewährung in dieser Tätigkeit. 

 
Vgr. VIII Fallgr. 11 Teil II Abschn. D 

 
Zuordnung nach Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder: EG 3 

Zuordnung nach Anlage 4 Teil A TVÜ-Länder: ./.

Angestellte mit Tätigkeiten der Vergütungsgruppe IX b 
nach zweijähriger Bewährung in Vergütungsgrup-

pe IX b. 
 

Vgr. IX a einzige Fallgr. Teil I 
 

Zuordnung nach Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder: EG 2 
Zuordnung nach Anlage 4 Teil A TVÜ-Länder: ./. 

Angestellte in der Tätigkeit von zahnärztlichen Helfe-
rinnen. 

 
 

Vgr. IX b Fallgr. 5 Teil II Abschn. D 
 

Zuordnung nach Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder: EG 2 
Zuordnung nach Anlage 4 Teil A TVÜ-Länder: EG 2

Beschäftigte in der Tätigkeit von zahnmedizinischen 
Fachangestellten. 

 
EG 3 Fallgr. 2 Teil II Abschn. 10.8 

Höhere Bewertung.  
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Eingruppierungsschema Teil II Abschnitt D der Anlage 1 a zum BAT/BAT-O (Präparatoren, Sektionsgehilfen)/ 

Teil II Abschnitt 10.9 der Entgeltordnung (Präparationstechnische Assistenten, Sektionsgehilfen) 
 
 
Hinweise: Nach der Vorbemerkung zu Teil II Abschnitt 10 umfasst die Bezeichnung „Präparationstechnische Assistenten“ auch 

Dermoplastiker, Moulageure und Biologiemodellmacher. 
 
Nachstehend sind die früheren Tätigkeitsmerkmale für Präparatoren und die neuen Tätigkeitsmerkmale für Präparati-
onstechnische Angestellte gegenübergestellt, jedoch haben sich die auf eine Ausbildung gerichteten personenbezogenen 
Anforderungen geändert. Die Eingruppierung nach den neuen Tätigkeitsmerkmalen für Präparationstechnische Assisten-
ten kommt nur in Betracht, wenn die/der Beschäftigte diesen Ausbildungsabschluss nachweist. 

 
 
 
 
Tätigkeitsmerkmale der Anlage 1 a zum BAT/BAT-O Tätigkeitsmerkmale der Entgeltordnung zum TV-L 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Präparatoren in einer Tätigkeit der Vergütungsgrup-
pe V c Fallgruppe 30 oder 32 nach dreijähriger Bewäh-

rung in einer dieser Tätigkeiten. 
 

Vgr. V b Fallgr. 35 Teil II Abschnitt D 
 

Zuordnung nach Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder: EG 9 
Zuordnung nach Anlage 4 Teil A TVÜ-Länder: ./.

Präparationstechnische Assistenten, denen mindestens 
zwei präparationstechnische Assistenten, davon mindes-
tens einer mit Tätigkeiten der Entgeltgruppe 8 Fallgrup-
pe 2 durch ausdrückliche Anordnung ständig unterstellt 

sind. 
(Stufe 3 nach 5 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 9 Jahren 

in Stufe 3, keine Stufen 5 und 6) 
 

EG 9 Fallgr. 1 Teil II Abschn. 10.9 

Präparationstechnische Assistenten, die in nicht uner-
heblichem Umfange schwierige Aufgaben erfüllen und 

mindestens zu einem Drittel ihrer Gesamttätigkeit 
selbständig Demonstrationen im Hörsaal vorbereiten und 

bei der Durchführung mitwirken. 
(Stufe 3 nach 5 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 9 Jahren 

in Stufe 3, keine Stufen 5 und 6) 
 

EG 9 Fallgr. 2 Teil II Abschn. 10.9 

Präparatoren, die in nicht unerheblichem Umfange 
schwierige Aufgaben im Sinne der Vergütungsgrup-

pe VI b Fallgruppe 34 erfüllen und mindestens zu einem 
Drittel ihrer Gesamttätigkeit selbständig Demonstratio-
nen im Hörsaal vorbereiten und bei der Durchführung 

mitwirken. 
 

Vgr. V c Fallgr. 32 Teil II Abschnitt D 
 

Zuordnung nach Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder: EG 8 
Zuordnung nach Anlage 4 Teil A TVÜ-Länder: EG 8

Höhere Bewertung.  

Präparatoren, denen mindestens zwei Präparatoren, 
davon mindestens einer mit Tätigkeiten der Vergütungs-
gruppe VI b Fallgruppe 34, durch ausdrückliche Anord-

nung ständig unterstellt sind. 
 

Vgr. V c Fallgr. 30 Teil II Abschnitt D 
 

Zuordnung nach Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder: EG 8 
Zuordnung nach Anlage 4 Teil A TVÜ-Länder: EG 8

Höhere Bewertung.  
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Präparatoren in einer Tätigkeit der Vergütungsgrup-
pe VI b Fallgruppe 33 oder 34 nach dreijähriger Be-

währung in einer dieser Tätigkeiten. 
 

Vgr. V c Fallgr. 31 Teil II Abschnitt D 
 

Zuordnung nach Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder: EG 8 
Zuordnung nach Anlage 4 Teil A TVÜ-Länder: ./. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Präparatoren, denen mindestens zwei Präparatoren durch 
ausdrückliche Anordnung ständig unterstellt sind. 

 
Vgr. VI b Fallgr. 33 Teil II Abschnitt D 

 
Zuordnung nach Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder: EG 6 
Zuordnung nach Anlage 4 Teil A TVÜ-Länder: EG 6 

Präparationstechnische Assistenten, denen mindestens 
zwei präparationstechnische Assistenten durch aus-

drückliche Anordnung ständig unterstellt sind. 
 

EG 8 Fallgr. 1 Teil II Abschn. 10.9 

Höhere Bewertung.  

Präparatoren, die in nicht unerheblichem Umfange 
schwierige Aufgaben erfüllen. (…) 

 
Vgr. VI b Fallgr. 34 Teil II Abschnitt D 

 
Zuordnung nach Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder: EG 6 
Zuordnung nach Anlage 4 Teil A TVÜ-Länder: EG 6

Präparationstechnische Assistenten, die in nicht uner-
heblichem Umfange schwierige Aufgaben erfüllen. 

 
EG 8 Fallgr. 2 Teil II Abschn. 10.9 

Präparatoren mit entsprechender Tätigkeit nach drei-
jähriger Bewährung in dieser Tätigkeit. 

 
Vgr. VI b Fallgr. 35 Teil II Abschnitt D 

 
Zuordnung nach Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder: EG 6 

Zuordnung nach Anlage 4 Teil A TVÜ-Länder: ./. 

Präparatoren mit entsprechender Tätigkeit. 
 

Vgr. VII Fallgr. 31 Teil II Abschnitt D 
 

Zuordnung nach Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder: EG 5 
Zuordnung nach Anlage 4 Teil A TVÜ-Länder: EG 5 

Präparationstechnische Assistenten mit entsprechender 
Tätigkeit. 

 
EG 7 einzige Fallgr. Teil II Abschn. 10.9 

Höhere Bewertung.  

Höhere Bewertung.  

Dermoplastiker (Moulageure) nach fünfjähriger Bewäh-
rung in dieser Tätigkeit. 

 
Vgr. V c Fallgr. 5 Teil II Abschnitt D 

 
Zuordnung nach Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder: EG 8 

Zuordnung nach Anlage 4 Teil A TVÜ-Länder: ./.

Dermoplastiker (Moulageure) nach einjähriger Bewäh-
rung in dieser Tätigkeit. 

 
Vgr. VI b Fallgr. 8 Teil II Abschnitt D 

 
Zuordnung nach Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder: EG 6 
Zuordnung nach Anlage 4 Teil A TVÜ-Länder: EG 6

Dermoplastiker (Moulageure) mit entsprechender Tätig-
keit. 

 
Vgr. VII Fallgr. 13 

 Höher  Bewertung.  e
Zuordnung nach Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder: ./. 

Zuordnung nach Anlage 4 Teil A TVÜ-Länder: EG 6
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Sektionsgehilfen in einer Tätigkeit der Vergütungsgrup-
pe VII Fallgruppe 33 nach sechsjähriger Bewährung in 

dieser Tätigkeit. 
 

Vgr. VI b Fallgr. 37 Teil II Abschnitt D 
 

Zuordnung nach Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder: EG 6 
Zuordnung nach Anlage 4 Teil A TVÜ-Länder: ./. 

Sektionsgehilfen, die in nicht unerheblichem Umfange 
auch Tätigkeiten von präparationstechnischen Assisten-
ten ausüben und denen mindestens zwei Sektionsgehil-
fen durch ausdrückliche Anordnung ständig unterstellt 

sind. 
 

EG 6 einzige Fallgr. Teil II Abschn. 10.9 

Sektionsgehilfen, die in nicht unerheblichem Umfange 
auch Präparatorentätigkeiten ausüben und denen mindes-
tens zwei Sektionsgehilfen durch ausdrückliche Anord-

nung ständig unterstellt sind. 
 

Vgr. VII Fallgr. 33 Teil II Abschnitt D 
 

Zuordnung nach Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder: EG 5 
Zuordnung nach Anlage 4 Teil A TVÜ-Länder: EG 5

Höhere Bewertung.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sektionsgehilfen nach einjähriger Bewährung in dieser 
Tätigkeit. 

 
Vgr. VIII Fallgr. 23 Teil II Abschn. D 

 
Zuordnung nach Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder: EG 3 

Zuordnung nach Anlage 4 Teil A TVÜ-Länder: ./. 

Sektionsgehilfen. 
 
 

EG 3 einzige Fallgr. Teil II Abschn. 10.9 

Höhere Bewertung.  

Sektionsgehilfen. 
 

Vgr. IX b Fallgr. 7 Teil II Abschn. D 
 

Zuordnung nach Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder: EG 2 
Zuordnung nach Anlage 4 Teil A TVÜ-Länder: EG 2

Angestellte mit Tätigkeiten der Vergütungsgruppe IX b 
nach zweijähriger Bewährung in Vergütungsgrup-

pe IX b. 
 

Vgr. IX a einzige Fallgr. Teil I 
 

Zuordnung nach Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder: EG 2 
Zuordnung nach Anlage 4 Teil A TVÜ-Länder: ./. 

 
 
 
 



Anlage 31 zum Rundschreiben II Nr. 13/2012 

 1

 
Eingruppierungsschema Teil II Abschnitt D der Anlage 1 a zum BAT/BAT-O (Medizinisch-technische Assistentinnen)/ 
Teil II Abschnitt 10.10 der Entgeltordnung (Medizinisch-technische Assistentinnen) einschl. Lehrkräfte, Abschn. 10.1 

 
 
 
Tätigkeitsmerkmale der Anlage 1 a zum BAT/BAT-O Tätigkeitsmerkmale der Entgeltordnung zum TV-L 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medizinisch-technische Assistentinnen in einer Tätigkeit 
der Vergütungsgruppe IV b Fallgruppe 14 nach zwei-

jähriger Bewährung in dieser Tätigkeit. 
 

Vgr. IV a Fallgr. 8 Teil II Abschnitt D 
 

Zuordnung nach Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder: EG 10 
Zuordnung nach Anlage 4 Teil A TVÜ-Länder: EG ./.

Medizinisch-technische Assistentinnen, die als Erste 
Lehrkräfte an staatlich anerkannten Lehranstalten für 

medizinisch-technische Assistentinnen eingesetzt sind. 
 

Vgr. IV b Fallgr. 14 Teil II Abschnitt D 
 

Zuordnung nach Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder: EG 10 
Zuordnung nach Anlage 4 Teil A TVÜ-Länder: EG 10

Audiologie-Assistenten, Diätassistenten, Ergotherapeu-
ten, Logopäden, Medizinisch-technische Assistenten, 
Orthoptisten, Pharmazeutisch-technische Assistenten, 

Physiotherapeuten, 
die als Erste Lehrkräfte an entsprechenden Schulen 

eingesetzt sind. 
 

EG 10 einzige Fallgr. Teil II Abschn. 10.1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Leitende medizinisch-technische Assistentinnen in einer 
Tätigkeit der Vergütungsgruppe IV b Fallgruppe 13 
nach zweijähriger Bewährung in dieser Tätigkeit. 

 
Vgr. IV a Fallgr. 7 Teil II Abschnitt D 

 
Zuordnung nach Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder: EG 10 
Zuordnung nach Anlage 4 Teil A TVÜ-Länder: EG ./.

Leitende medizinisch-technische Assistentinnen, denen 
mindestens 16 medizinisch-technische Assistentinnen, 

medizinisch-technische Gehilfinnen oder sonstige 
Angestellte, die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten 
und ihrer Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten aus-

üben, durch ausdrückliche Anordnung ständig unterstellt 
sind. 

 
Vgr. IV b Fallgr. 13 Teil II Abschnitt D 

 
Zuordnung nach Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder: EG 10 
Zuordnung nach Anlage 4 Teil A TVÜ-Länder: EG 10

Leitende medizinisch-technische Assistentinnen, denen 
mindestens 16 medizinisch-technische Assistentinnen, 

medizinisch-technische Gehilfinnen oder sonstige 
Beschäftigte, die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten 
und ihrer Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten aus-

üben, durch ausdrückliche Anordnung ständig unterstellt 
sind. 

 
EG 10 einzige Fallgr. Teil II Abschn. 10.10 
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Medizinisch-technische Assistentinnen in einer Tätigkeit 
der Vergütungsgruppe V b Fallgruppe 24, 26 oder 27 

nach zweijähriger Bewährung in einer dieser Tätigkei-
ten. 

 
Vgr. IV b Fallgr. 15 Teil II Abschnitt D 

 
Zuordnung nach Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder: EG 9 
Zuordnung nach Anlage 4 Teil A TVÜ-Länder: EG ./.

Medizinisch-technische Assistentinnen mit entsprechen-
der Tätigkeit, denen mindestens zwei medizinisch-
technische Assistentinnen, medizinisch-technische 
Gehilfinnen oder sonstige Angestellte, die aufgrund 

gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen ent-
sprechende Tätigkeiten ausüben, durch ausdrückliche 

Anordnung ständig unterstellt sind. 
 

Vgr. V b Fallgr. 24 Teil II Abschnitt D 
 

Zuordnung nach Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder: EG 9 
Zuordnung nach Anlage 4 Teil A TVÜ-Länder: EG 9

Audiologie-Assistenten, Diätassistenten, Ergotherapeu-
ten, Logopäden, Medizinisch-technische Assistenten, 
Orthoptisten, Pharmazeutisch-technische Assistenten, 

Physiotherapeuten, 
die als Lehrkräfte an entsprechenden Schulen eingesetzt 

sind. 
 

EG 9 Fallgr. 1 Teil II Abschn. 10.1 

Medizinisch-technische Assistentinnen mit entsprechen-
der Tätigkeit, die als Hilfskräfte bei wissenschaftlichen 
Forschungsaufgaben mit einem besonders hohen Maß 

von Verantwortlichkeit tätig sind. 
 

Vgr. V b Fallgr. 27 Teil II Abschnitt D 
 

Zuordnung nach Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder: EG 9 
Zuordnung nach Anlage 4 Teil A TVÜ-Länder: EG 9 

Medizinisch-technische Assistentinnen mit entsprechen-
der Tätigkeit, die als Hilfskräfte bei wissenschaftlichen 
Forschungsaufgaben mit einem besonders hohen Maß 

von Verantwortlichkeit tätig sind. 
 

EG 9 Fallgr. 2 Teil II Abschn. 10.10 

Medizinisch-technische Assistentinnen, die als Lehrkräf-
te an staatlich anerkannten Lehranstalten für medizi-

nisch-technische Assistentinnen eingesetzt sind. 
 

Vgr. V b Fallgr. 26 Teil II Abschnitt D 
 

Zuordnung nach Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder: EG 9 
Zuordnung nach Anlage 4 Teil A TVÜ-Länder: EG 9

Medizinisch-technische Assistentinnen mit entsprechen-
der Tätigkeit, denen mindestens zwei medizinisch-
technische Assistentinnen, medizinisch-technische 

Gehilfinnen oder sonstige Beschäftigte, die aufgrund 
gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen ent-
sprechende Tätigkeiten ausüben, durch ausdrückliche 

Anordnung ständig unterstellt sind. 
 

EG 9 Fallgr. 1 Teil II Abschn. 10.10 
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Medizinisch-technische Assistentinnen in einer Tätigkeit 
der Vergütungsgruppe V c Fallgruppe 24 nach dreijäh-

riger Bewährung in dieser Tätigkeit. 
 

Vgr. V b Fallgr. 25 Teil II Abschnitt D 
 

Zuordnung nach Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder: EG 9 
Zuordnung nach Anlage 4 Teil A TVÜ-Länder: EG ./.

Medizinisch-technische Assistentinnen mit entsprechen-
der Tätigkeit nach sechsmonatiger Berufsausübung nach 

erlangter staatlicher Erlaubnis, die in nicht unerhebli-
chem Umfange eine oder mehrere der folgenden Aufga-

ben erfüllen: 
Wartung und Justierung von hochwertigen und schwie-
rig zu bedienenden Meßgeräten (z. B. Autoanalyzern) 
und Anlage der hierzu gehörenden Eichkurven, Bedie-
nung eines Elektronenmikroskops sowie Vorbereitung 

der Präparate für Elektronenmikroskopie. 
Quantitative Bestimmung von Kupfer und Eisen, Be-

stimmung der Eisenbindungskapazität, schwierige 
Hormonbestimmungen, schwierige Fermentaktivitätsbe-

stimmungen, schwierige gerinnungsphysiologische 
Untersuchungen. 

Virusisolierungen oder ähnliche schwierige mikrobiolo-
gische Verfahren. Gewebezüchtungen, schwierige 

Antikörperbestimmungen (z. B. Coombs-Test, Blut-
gruppen-Serologie). 

Vorbereitung und Durchführung von röntgenologischen 
Gefäßuntersuchungen in der Schädel-, Brust- oder 

Bauchhöhle. 
Mitwirkung bei Herzkatheterisierungen, Schichtaufnah-
men in den drei Dimensionen mit Spezialgeräten, En-

cephalographien, Ventrikulographien, schwierigen 
intraoperativen Röntgenaufnahmen. 

 
Vgr. V c Fallgr. 24 Teil II Abschnitt D 

 
Zuordnung nach Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder: EG 8 
Zuordnung nach Anlage 4 Teil A TVÜ-Länder: EG 8 

Medizinisch-technische Assistentinnen mit entsprechen-
der Tätigkeit, die in nicht unerheblichem Umfange eine 

oder mehrere der folgenden Aufgaben erfüllen: 
- Wartung und Justierung von hochwertigen und 

schwierig zu bedienenden Messgeräten (z. B. Au-
toanalyzern) und Anlage der hierzu gehörenden 
Eichkurven, Bedienung eines Elektronenmikro-

skops sowie Vorbereitung der Präparate für Elek-
tronenmikroskopie; 

- Quantitative Bestimmung von Kupfer und Eisen, 
Bestimmung der Eisenbindungskapazität, schwie-
rige Hormonbestimmungen, schwierige Ferment-
aktivitätsbestimmungen, schwierige gerinnungs-

physiologische Untersuchungen; 
- Virusisolierungen oder ähnliche schwierige mikro-

biologische Verfahren, Gewebezüchtungen, 
schwierige Antikörperbestimmungen (z. B. 

Coombs-Test, Blutgruppen-Serologie);  
- Vorbereitung und Durchführung von röntgenologi-

schen Gefäßuntersuchungen in der Schädel-, Brust- 
oder Bauchhöhle; 

- Mitwirkung bei Herzkatheterisierungen, Schicht-
aufnahmen in den drei Dimensionen mit Spezialge-

räten, Enzephalografien, Ventrikulografien, 
schwierigen intraoperativen Röntgenaufnahmen. 

(Stufe 3 nach 5 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 9 Jahren 
in Stufe 3, keine Stufen 5 und 6) 

 
EG 9 Fallgr. 3 Teil II Abschn. 10.10 

Höhere Bewertung.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medizinisch-technische Assistentinnen in einer Tätigkeit 
der Vergütungsgruppe VI b Fallgruppe 26 nach zwei-

jähriger Bewährung in dieser Tätigkeit. 
 

Vgr. V c Fallgr. 25 Teil II Abschnitt D 
 

Zuordnung nach Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder: EG 8 
Zuordnung nach Anlage 4 Teil A TVÜ-Länder: EG ./.

Medizinisch-technische Assistentinnen mit entsprechen-
der Tätigkeit, die in nicht unerheblichem Umfange 

schwierige Aufgaben erfüllen. (…) 
 

Vgr. VI b Fallgr. 26 Teil II Abschnitt D 
 

Zuordnung nach Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder: EG 6 
Zuordnung nach Anlage 4 Teil A TVÜ-Länder: EG 6 

Medizinisch-technische Assistentinnen mit entsprechen-
der Tätigkeit, die in nicht unerheblichem Umfange 

schwierige Aufgaben erfüllen. 
 

EG 8 einzige Fallgr. Teil II Abschn. 10.10 

Höhere Bewertung.  
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Medizinisch-technische Assistentinnen mit entsprechen-
der Tätigkeit nach sechsmonatiger Berufsausübung nach 

erlangter staatlicher Erlaubnis. 
 

Vgr. VI b Fallgr. 27 Teil II Abschnitt D 
 

Zuordnung nach Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder: EG 6 
Zuordnung nach Anlage 4 Teil A TVÜ-Länder: EG 6

Medizinisch-technische Assistentinnen während der 
ersten sechs Monate der Berufsausübung nach erlangter 

staatlicher Erlaubnis. 
 

Vgr. VII Fallgr. 27 Teil II Abschnitt D 
 

Zuordnung nach Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder: ./. 
Zuordnung nach Anlage 4 Teil A TVÜ-Länder: EG 6 

Medizinisch-technische Assistentinnen mit entsprechen-
der Tätigkeit. 

 
EG 7 einzige Fallgr. Teil II Abschn. 10.10 

Höhere Bewertung.  

Medizinisch-technische Assistentinnen mit entsprechen-
der Tätigkeit nach sechsjähriger Bewährung in dieser 

Tätigkeit. 
 

Vgr. V c Fallgr. 26 Teil II Abschnitt D 
 

Zuordnung nach Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder: EG 8 
Zuordnung nach Anlage 4 Teil A TVÜ-Länder: EG ./.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medizinisch-technische Gehilfinnen mit staatlicher 
Prüfung nach zweisemestriger Ausbildung und mit 

entsprechender Tätigkeit, die in nicht unerheblichem 
Umfange schwierige Aufgaben im Sinne der Fallgrup-

pe 26 erfüllen, soweit diese nicht den medizinisch-
technischen Assistentinnen vorbehalten sind, und sonsti-
ge Angestellte, die auf Grund gleichwertiger Fähigkeiten 

und ihrer Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten aus-
üben, nach vierjähriger Bewährung in dieser Tätigkeit. 

 
Vgr. VI b Fallgr. 28 Teil II Abschnitt D 

 
Zuordnung nach Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder: EG 6 
Zuordnung nach Anlage 4 Teil A TVÜ-Länder: EG 5 

Medizinisch-technische Gehilfinnen mit staatlicher 
Prüfung nach zweisemestriger Ausbildung mit entspre-

chender Tätigkeit sowie sonstige Beschäftigte, die 
aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrun-

gen entsprechende Tätigkeiten ausüben, 
die in nicht unerheblichem Umfange schwierige Aufga-

ben erfüllen, soweit diese nicht den medizinisch-
technischen Assistentinnen vorbehalten sind. 

 
EG 6 einzige Fallgr. Teil II Abschn. 10.10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medizinisch-technische Gehilfinnen mit staatlicher 
Prüfung nach zweisemestriger Ausbildung und mit 

entsprechender Tätigkeit und sonstige Angestellte, die 
auf Grund gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Erfah-

rungen entsprechende Tätigkeiten ausüben. 
 

Vgr. VIII Fallgr. 18 Teil II Abschnitt D 
 

Zuordnung nach Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder: EG 3 
Zuordnung nach Anlage 4 Teil A TVÜ-Länder: EG 3

Medizinisch-technische Gehilfinnen mit staatlicher 
Prüfung nach zweisemestriger Ausbildung und mit 

entsprechender Tätigkeit und sonstige Angestellte, die 
auf Grund gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Erfah-
rungen entsprechende Tätigkeiten ausüben, nach drei-

jähriger Bewährung in dieser Tätigkeit. 
 

Vgr. VII Fallgr. 28 Teil II Abschnitt D 
 

Zuordnung nach Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder: EG 5 
Zuordnung nach Anlage 4 Teil A TVÜ-Länder: EG ./.

Medizinisch-technische Gehilfinnen mit staatlicher 
Prüfung nach zweisemestriger Ausbildung und mit 

entsprechender Tätigkeit sowie sonstige Beschäftigte, 
die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer 
Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten ausüben. 

 
EG 4 einzige Fallgr. Teil II Abschn. 10.10 

Höhere Bewertung.  
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Eingruppierungsschema Teil II Abschnitt D der Anlage 1 a zum BAT/BAT-O (Orthoptistinnen)/ 
Teil II Abschnitt 10.11 der Entgeltordnung (Orthoptistinnen) einschl. Lehrkräfte, Abschn. 10.1 

 
Tätigkeitsmerkmale der Anlage 1 a zum BAT/BAT-O Tätigkeitsmerkmale der Entgeltordnung zum TV-L 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Orthoptistinnen mit staatlicher Anerkennung oder mit 
mindestens zweijähriger Fachausbildung an Universi-

tätskliniken oder medizinischen Akademien mit Prüfung 
in einer Tätigkeit der Vergütungsgruppe IV b Fallgrup-
pe 16 nach zweijähriger Bewährung in dieser Tätigkeit. 

 
Vgr. IV a Fallgr. 9 Teil II Abschnitt D 

 
Zuordnung nach Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder: EG 10 
Zuordnung nach Anlage 4 Teil A TVÜ-Länder: EG ./.

Orthoptistinnen mit staatlicher Anerkennung oder mit 
mindestens zweijähriger Fachausbildung an Universi-
tätskliniken oder medizinischen Akademien mit Prü-

fung, die als Erste Lehrkräfte an Lehranstalten für 
Orthoptistinnen eingesetzt sind. 

 
Vgr. IV b Fallgr. 16 Teil II Abschnitt D 

 
Zuordnung nach Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder: EG 10 
Zuordnung nach Anlage 4 Teil A TVÜ-Länder: EG 10

Audiologie-Assistenten, Diätassistenten, Ergotherapeu-
ten, Logopäden, Medizinisch-technische Assistenten, 

Orthoptisten, Pharmazeutisch-technische Assistenten, 
Physiotherapeuten, 

die als Erste Lehrkräfte an entsprechenden Schulen 
eingesetzt sind. 

 
EG 10 einzige Fallgr. Teil II Abschn. 10.1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Orthoptistinnen mit staatlicher Anerkennung oder mit 
mindestens zweijähriger Fachausbildung an Universi-

tätskliniken oder medizinischen Akademien mit Prüfung 
in einer Tätigkeit der Vergütungsgruppe V b Fallgrup-

pe 28, 30 oder 31 nach zweijähriger Bewährung in einer 
dieser Tätigkeiten. 

 
Vgr. IV b Fallgr. 17 Teil II Abschnitt D 

 
Zuordnung nach Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder: EG 9 
Zuordnung nach Anlage 4 Teil A TVÜ-Länder: EG ./.

Orthoptistinnen mit staatlicher Anerkennung oder mit 
mindestens zweijähriger Fachausbildung an Universi-

tätskliniken oder medizinischen Akademien mit Prüfung 
und entsprechender Tätigkeit, denen mindestens zwei 
Orthoptistinnen oder Angestellte in der Tätigkeit von 

Orthoptistinnen durch ausdrückliche Anordnung ständig 
unterstellt sind. 

 
Vgr. V b Fallgr. 28 Teil II Abschnitt D 

 
Zuordnung nach Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder: EG 9 
Zuordnung nach Anlage 4 Teil A TVÜ-Länder: EG 9 

Audiologie-Assistenten, Diätassistenten, Ergotherapeu-
ten, Logopäden, Medizinisch-technische Assistenten, 

Orthoptisten, Pharmazeutisch-technische Assistenten, 
Physiotherapeuten, 

die als Lehrkräfte an entsprechenden Schulen eingesetzt 
sind. 

 
EG 9 Fallgr. 1 Teil II Abschn. 10.1 

Orthoptistinnen mit staatlicher Anerkennung oder mit 
mindestens zweijähriger Fachausbildung an Universi-

tätskliniken oder medizinischen Akademien mit Prüfung 
und entsprechender Tätigkeit, die als Hilfskräfte bei 
wissenschaftlichen Forschungsaufgaben mit einem 

besonders hohen Maß von Verantwortlichkeit tätig sind. 
 

Vgr. V b Fallgr. 31 Teil II Abschnitt D 
 

Zuordnung nach Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder: EG 9 
Zuordnung nach Anlage 4 Teil A TVÜ-Länder: EG 9

Orthoptistinnen mit entsprechender Tätigkeit, 
die als Hilfskräfte bei wissenschaftlichen Forschungs-
aufgaben mit einem besonders hohen Maß von Verant-

wortlichkeit tätig sind. 
 

EG 9 Fallgr. 2 Teil II Abschn. 10.11 

Orthoptistinnen mit staatlicher Anerkennung oder mit 
mindestens zweijähriger Fachausbildung an Universi-
tätskliniken oder medizinischen Akademien mit Prü-
fung, die als Lehrkräfte an Lehranstalten für Orthop-

tistinnen eingesetzt sind. 
 

Vgr. V b Fallgr. 30 Teil II Abschnitt D 
 

Zuordnung nach Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder: EG 9 
Zuordnung nach Anlage 4 Teil A TVÜ-Länder: EG 9 

Orthoptistinnen mit entsprechender Tätigkeit, 
denen mindestens zwei Orthoptistinnen oder Beschäftig-
te in der Tätigkeit von Orthoptistinnen durch ausdrückli-

che Anordnung ständig unterstellt sind. 
 

EG 9 Fallgr. 1 Teil II Abschn. 10.11 
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Orthoptistinnen mit staatlicher Anerkennung oder mit 
mindestens zweijähriger Fachausbildung an Universi-

tätskliniken oder medizinischen Akademien mit Prüfung 
in einer Tätigkeit der Vergütungsgruppe V c Fallgrup-
pe 27 nach dreijähriger Bewährung in dieser Tätigkeit. 

 
Vgr. V b Fallgr. 29 Teil II Abschnitt D 

 
Zuordnung nach Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder: EG 9 
Zuordnung nach Anlage 4 Teil A TVÜ-Länder: EG ./.

Orthoptistinnen mit staatlicher Anerkennung oder mit 
mindestens zweijähriger Fachausbildung an Universi-

tätskliniken oder medizinischen Akademien mit Prüfung 
und entsprechender Tätigkeit nach sechsmonatiger 

Berufsausübung nach erlangter staatlicher Anerkennung 
bzw. nach Abschluß der genannten Fachausbildung, die 
überwiegend schwierige Aufgaben im Sinne der Vergü-

tungsgruppe VI b Fallgruppe 29 erfüllen. 
 

Vgr. V c Fallgr. 27 Teil II Abschnitt D 
 

Zuordnung nach Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder: EG 8 
Zuordnung nach Anlage 4 Teil A TVÜ-Länder: EG 8

Orthoptistinnen mit entsprechender Tätigkeit, 
die schwierige Aufgaben erfüllen. 

(Stufe 3 nach 5 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 9 Jahren 
in Stufe 3, keine Stufen 5 und 6) 

 
EG 9 Fallgr. 3 Teil II Abschn. 10.11 

Höhere Bewertung.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Orthoptistinnen mit staatlicher Anerkennung oder mit 
mindestens zweijähriger Fachausbildung an Universi-

tätskliniken oder medizinischen Akademien mit Prüfung 
in einer Tätigkeit der Vergütungsgruppe VI b Fallgrup-
pe 29 nach zweijähriger Bewährung in dieser Tätigkeit. 

 
Vgr. V c Fallgr. 28 Teil II Abschnitt D 

 
Zuordnung nach Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder: EG 8 
Zuordnung nach Anlage 4 Teil A TVÜ-Länder: EG ./. 

Orthoptistinnen mit staatlicher Anerkennung oder mit 
mindestens zweijähriger Fachausbildung an Universi-

tätskliniken oder medizinischen Akademien mit Prüfung 
und entsprechender Tätigkeit, die in nicht unerheblichem 

Umfange schwierige Aufgaben erfüllen.  (…) 
 

Vgr. VI b Fallgr. 29 Teil II Abschnitt D 
 

Zuordnung nach Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder: EG 6 
Zuordnung nach Anlage 4 Teil A TVÜ-Länder: EG 6 

Orthoptistinnen mit entsprechender Tätigkeit,  
die in nicht unerheblichem Umfange schwierige Aufga-

ben erfüllen. 
 

EG 8 einzige Fallgr. Teil II Abschn. 10.11 

Höhere Bewertung.  

Orthoptistinnen mit staatlicher Anerkennung oder mit 
mindestens zweijähriger Fachausbildung an Universi-

tätskliniken oder medizinischen Akademien mit Prüfung 
und entsprechender Tätigkeit nach sechsmonatiger 

Berufsausübung nach erlangter staatlicher Anerkennung 
bzw. nach Abschluß der genannten Fachausbildung. 

 
Vgr. VI b Fallgr. 30 Teil II Abschnitt D 

 
Zuordnung nach Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder: EG 6 
Zuordnung nach Anlage 4 Teil A TVÜ-Länder: EG ./. 

Orthoptistinnen mit staatlicher Anerkennung oder mit 
mindestens zweijähriger Fachausbildung an Universi-

tätskliniken oder medizinischen Akademien mit Prüfung 
während der ersten sechs Monate der Berufsausübung 

nach erlangter staatlicher Anerkennung bzw. nach 
Abschluß der genannten Fachausbildung. 

 
Vgr. VII Fallgr. 29 Teil II Abschnitt D 

 
Zuordnung nach Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder: EG 5 
Zuordnung nach Anlage 4 Teil A TVÜ-Länder: EG 5 

Orthoptistinnen 
mit entsprechender Tätigkeit. 

 
EG 6 einzige Fallgr. Teil II Abschn. 10.11 

Höhere Bewertung.  
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Angestellte  
in der Tätigkeit von Orthoptistinnen. 

 
Vgr. VIII Fallgr. 10 Teil II Abschnitt D 

 
Zuordnung nach Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder: EG 3 
Zuordnung nach Anlage 4 Teil A TVÜ-Länder: EG 3 

Angestellte in der Tätigkeit von Orthoptistinnen nach 
dreijähriger Bewährung in dieser Tätigkeit. 

 
Vgr. VII Fallgr. 6 Teil II Abschnitt D 

 
Zuordnung nach Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder: EG 5 
Zuordnung nach Anlage 4 Teil A TVÜ-Länder: EG ./. 

Beschäftigte  
in der Tätigkeit von Orthoptistinnen. 

 
EG 4 einzige Fallgr. Teil II Abschn. 10.11 

Höhere Bewertung.  
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Eingruppierungsschema Teil II Abschnitt D der Anlage 1 a zum BAT/BAT-O (Apothekenhelfer/innen)/ 

Teil II Abschnitt 10.12 der Entgeltordnung (Pharmazeutisch-kaufmännische Angestellte) 
 
 
Hinweis: Nach der Vorbemerkung zu Teil II Abschnitt 10 umfasst die Bezeichnung „Pharmazeutisch-kaufmännische Angestellte“ 

auch Apothekenhelfer. 
 
 
 
Tätigkeitsmerkmale der Anlage 1 a zum BAT/BAT-O Tätigkeitsmerkmale der Entgeltordnung zum TV-L 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Apothekenhelferinnen mit Abschlußprüfung in Arznei-
mittelausgabestellen, 

denen mindestens drei Apothekenhelferinnen oder 
Angestellte in der Tätigkeit von Apothekenhelferinnen 
durch ausdrückliche Anordnung ständig unterstellt sind 

 
Vgr. VI b Fallgr. 1 Teil II Abschnitt D 

 
Zuordnung nach Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder: EG 6 
Zuordnung nach Anlage 4 Teil A TVÜ-Länder: EG 6 

Pharmazeutisch-kaufmännische Angestellte mit entspre-
chender Tätigkeit in Arzneimittelausgabestellen,  

denen mindestens drei pharmazeutisch-kaufmännische 
Angestellte oder Beschäftigte in der Tätigkeit von 

pharmazeutisch-kaufmännischen Angestellten durch 
ausdrückliche Anordnung ständig unterstellt sind. 

 
EG 6 Fallgr. 1 Teil II Abschn. 10.12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Apothekenhelferinnen mit Abschlußprüfung in einer 
Tätigkeit der Vergütungsgruppe VII Fallgruppe 7 nach 

vierjähriger Bewährung in dieser Tätigkeit 
 

Vgr. VI b Fallgr. 2 Teil II Abschn. D 
 

Zuordnung nach Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder: EG 6 
Zuordnung nach Anlage 4 Teil A TVÜ-Länder: ./. 

Apothekenhelferinnen mit Abschlussprüfung 
und schwierigen Aufgaben. (...) 

 
Vgr. VII Fallgr. 7 Teil II Abschn. D 

 
Zuordnung nach Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder: EG 5 
Zuordnung nach Anlage 4 Teil A TVÜ-Länder: EG 5 

Höhere Bewertung.  

Pharmazeutisch-kaufmännische Angestellte mit entspre-
chender Tätigkeit, 

die schwierige Aufgaben erfüllen.  
 

EG 6 Fallgr. 2 Teil II Abschn. 10.12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Apothekenhelferinnen mit Abschlußprüfung und entspre-
chender Tätigkeit  

nach dreijähriger Bewährung in dieser Tätigkeit  
 

Vgr. VII Fallgr. 8 Teil II Abschn. D 
 

Zuordnung nach Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder: EG 5 
Zuordnung nach Anlage 4 Teil A TVÜ-Länder: ./.

Apothekenhelferinnen mit Abschlußprüfung und ent-
sprechender Tätigkeit 

 
Vgr. VIII Fallgr. 12 Teil II Abschn. D 

 
Zuordnung nach Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder: EG 3 
Zuordnung nach Anlage 4 Teil A TVÜ-Länder: EG 3

Höhere Bewertung.  

Pharmazeutisch-kaufmännische Angestellte mit entspre-
chender Tätigkeit. 

 
EG 5 einzige Fallgr. Teil II Abschn. 10.12 
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Angestellte in der Tätigkeit von Apothekenhelferinnen 
nach dreijähriger Bewährung in dieser Tätigkeit 

 
Vgr. VIII Fallgr. 1 Teil II Abschn. D 

 
Zuordnung nach Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder: EG 3 
Zuordnung nach Anlage 4 Teil A TVÜ-Länder: EG 3

Angestellte mit Tätigkeiten der Vergütungsgruppe IX b 
nach zweijähriger Bewährung in Vergütungsgruppe IX b

 
Vgr. IX a einzige Fallgr. Teil I 

 
Zuordnung nach Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder: EG 2 

Zuordnung nach Anlage 4 Teil A TVÜ-Länder: ./. 

Angestellte in der Tätigkeit von Apothekenhelferinnen 
 
 

Vgr. IX b Fallgr. 1 Teil II Abschn. D 
 

Zuordnung nach Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder: EG 2 
Zuordnung nach Anlage 4 Teil A TVÜ-Länder: EG 2 

Beschäftigte in der Tätigkeit von pharmazeutisch-
kaufmännischen Angestellten. 

 
EG 3 einzige Fallgr. Teil II Abschn. 10.12 

Höhere Bewertung.  
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Eingruppierungsschema Teil II Abschnitt D der Anlage 1 a zum BAT/BAT-O (Pharmazeutisch-technische Assistenten)/ 
Teil II Abschnitt 10.13 der Entgeltordnung (Pharmazeutisch-technische Assistenten) einschl. Lehrkräfte, Abschn. 10.1 

 
 
Tätigkeitsmerkmale der Anlage 1 a zum BAT/BAT-O Tätigkeitsmerkmale der Entgeltordnung zum TV-L 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pharmazeutisch-technische Assistenten in einer Tätig-
keit der Vergütungsgruppe IV b Fallgruppe 18 nach 

zweijähriger Bewährung in dieser Tätigkeit. 
 

Vgr. IV a Fallgr. 10 Teil II Abschnitt D 
 

Zuordnung nach Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder: EG 10 
Zuordnung nach Anlage 4 Teil A TVÜ-Länder: EG ./.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pharmazeutisch-technische Assistenten, die als Erste 
Lehrkräfte an staatliche anerkannten Lehranstalten für 
pharmazeutisch-technische Assistenten eingesetzt sind. 

 
Vgr. IV b Fallgr. 18 Teil II Abschnitt D 

 
Zuordnung nach Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder: EG 10 
Zuordnung nach Anlage 4 Teil A TVÜ-Länder: EG 10

Audiologie-Assistenten, Diätassistenten, Ergotherapeu-
ten, Logopäden, Medizinisch-technische Assistenten, 

Orthoptisten, Pharmazeutisch-technische Assistenten, 
Physiotherapeuten, 

die als Erste Lehrkräfte an entsprechenden Schulen 
eingesetzt sind. 

 
EG 10 einzige Fallgr. Teil II Abschn. 10.1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pharmazeutisch-technische Assistenten in einer Tätig-
keit der Vergütungsgruppe V b Fallgruppe 32, 33 oder 
34 nach zweijähriger Bewährung in einer dieser Tätig-

keiten. 
 

Vgr. IV b Fallgr. 19 Teil II Abschnitt D 
 

Zuordnung nach Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder: EG 9 
Zuordnung nach Anlage 4 Teil A TVÜ-Länder: EG ./.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pharmazeutisch-technische Assistenten mit entsprechen-
der Tätigkeit, 

denen mindestens zwei pharmazeutisch-technische 
Assistenten oder Apothekenhelferinnen mit Tätigkeiten 
mindestens der Vergütungsgruppe VII durch ausdrückli-

che Anordnung ständig unterstellt sind. 
 

Vgr. V b Fallgr. 32 Teil II Abschnitt D 
 

Zuordnung nach Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder: EG 9 
Zuordnung nach Anlage 4 Teil A TVÜ-Länder: EG 9 

Audiologie-Assistenten, Diätassistenten, Ergotherapeu-
ten, Logopäden, Medizinisch-technische Assistenten, 

Orthoptisten, Pharmazeutisch-technische Assistenten, 
Physiotherapeuten, 

die als Lehrkräfte an entsprechenden Schulen eingesetzt 
sind. 

 
EG 9 Fallgr. 1 Teil II Abschn. 10.1 

Pharmazeutisch-technische Assistenten, die als Lehr-
kräfte an staatlich anerkannten Lehranstalten für phar-

mazeutisch-technische Assistenten eingesetzt sind. 
 

Vgr. V b Fallgr. 33 Teil II Abschnitt D 
 

Zuordnung nach Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder: EG 9 
Zuordnung nach Anlage 4 Teil A TVÜ-Länder: EG 9

Pharmazeutisch-technische Assistenten mit entsprechen-
der Tätigkeit, 

denen mindestens zwei pharmazeutisch-technische 
Assistenten oder pharmazeutisch-kaufmännische Ange-
stellte mit Tätigkeiten mindestens der Entgeltgruppe 6 

durch ausdrückliche Anordnung ständig unterstellt sind. 
 

EG 9 Fallgr. 1 Teil II Abschn. 10.13 

Pharmazeutisch-technische Assistenten mit entsprechen-
der Tätigkeit, die als Hilfskräfte bei wissenschaftlichen 
Forschungsaufgaben mit einem besonders hohen Maß 

von Verantwortlichkeit tätig sind. 
 

Vgr. V b Fallgr. 34 Teil II Abschnitt D 
 

Pharmazeutisch-technische Assistenten mit entsprechen-
der Tätigkeit, die als Hilfskräfte bei wissenschaftlichen 
Forschungsaufgaben mit einem besonders hohen Maß 

von Verantwortlichkeit tätig sind. 
 

EG 9 Fallgr. 2 Teil II Abschn. 10.13 

Zuordnung nach Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder: EG 9 
Zuordnung nach Anlage 4 Teil A TVÜ-Länder: EG 9
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Pharmazeutisch-technische Assistenten in einer Tätig-
keit der Vergütungsgruppe VI b Fallgruppe 31 nach 

zweijähriger Bewährung in dieser Tätigkeit. 
 

Vgr. V c Fallgr. 29 Teil II Abschnitt D 
 

Zuordnung nach Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder: EG 8 
Zuordnung nach Anlage 4 Teil A TVÜ-Länder: EG ./. 

Pharmazeutisch-technische Assistenten mit entsprechen-
der Tätigkeit, die in nicht unerheblichem Umfange 

schwierige Aufgaben erfüllen. (...) 
 

Vgr. VI b Fallgr. 31 Teil II Abschnitt D 
 

Zuordnung nach Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder: EG 6 
Zuordnung nach Anlage 4 Teil A TVÜ-Länder: EG 6 

Pharmazeutisch-technische Assistenten mit entsprechen-
der Tätigkeit, die in nicht unerheblichem Umfange 

schwierige Aufgaben erfüllen. 
 

EG 8 einzige Fallgr. Teil II Abschn. 10.13 

Höhere Bewertung.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pharmazeutisch-technische Assistenten mit entsprechen-
der Tätigkeit nach sechsmonatiger Berufsausübung nach 

erlangter staatlicher Erlaubnis. 
 

Vgr. VI b Fallgr. 32 Teil II Abschnitt D 
 

Zuordnung nach Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder: EG 6 
Zuordnung nach Anlage 4 Teil A TVÜ-Länder: EG ./. 

Pharmazeutisch-technische Assistenten mit entsprechen-
der Tätigkeit 

 
EG 6 einzige Fallgr. Teil II Abschn. 10.13 Pharmazeutisch-technische Assistenten während der 

ersten sechs Monate der Berufsausübung nach erlangter 
staatlicher Erlaubnis. 

 
Vgr. VII Fallgr. 30 Teil II Abschnitt D 

 
Zuordnung nach Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder: EG 5 
Zuordnung nach Anlage 4 Teil A TVÜ-Länder: EG 5 

Höhere Bewertung.  
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Eingruppierungsschema Teil II Abschnitt D der Anlage 1 a zum BAT/BAT-O (Krankengymnasten)/ 

Teil II Abschnitt 10.14 der Entgeltordnung (Physiotherapeuten), einschl. (einschl. Lehrkräfte, Abschn. 10.1) 
 
 
Hinweis: Nach der Vorbemerkung zu Teil II Abschnitt 10 umfasst die Bezeichnung „Physiotherapeuten“ auch Krankengymnasten. 
 
 
Tätigkeitsmerkmale der Anlage 1 a zum BAT/BAT-O Tätigkeitsmerkmale der Entgeltordnung zum TV-L 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Leitende Krankengymnasten in einer Tätigkeit der 
Vergütungsgruppe IV b Fallgruppe 7 nach zweijähriger 

Bewährung in dieser Tätigkeit. 
 

Vgr. IV a Fallgr. 4 Teil II Abschnitt D 
 

Zuordnung nach Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder: EG 10 
Zuordnung nach Anlage 4 Teil A TVÜ-Länder: EG ./.

Leitende Krankengymnasten, denen mindestens 
16 Krankengymnasten oder Angestellte in der Tätigkeit 
von Krankengymnasten durch ausdrückliche Anordnung 

ständig unterstellt sind. 
 

Vgr. IV b Fallgr. 7 Teil II Abschnitt D 
 

Zuordnung nach Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder: EG 10 
Zuordnung nach Anlage 4 Teil A TVÜ-Länder: EG 10

Leitende Physiotherapeuten,  
denen mindestens 16 Physiotherapeuten oder Beschäf-

tigte in der Tätigkeit von Physiotherapeuten durch 
ausdrückliche Anordnung ständig unterstellt sind. 

 
EG 10 einzige Fallgr. Teil II Abschn. 10.14

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Krankengymnasten in einer Tätigkeit der Vergütungs-
gruppe IV b Fallgruppe 8 nach zweijähriger Bewährung 

in dieser Tätigkeit. 
 

Vgr. IV a Fallgr. 5 Teil II Abschnitt D 
 

Zuordnung nach Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder: EG 10 
Zuordnung nach Anlage 4 Teil A TVÜ-Länder: EG ./.

Krankengymnasten, die als Erste Lehrkräfte an staatlich 
anerkannten Lehranstalten für Krankengymnasten 

eingesetzt sind. 
 

Vgr. IV b Fallgr. 8 Teil II Abschnitt D 
 

Zuordnung nach Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder: EG 10 
Zuordnung nach Anlage 4 Teil A TVÜ-Länder: EG 10

Audiologie-Assistenten, Diätassistenten, Ergotherapeu-
ten, Logopäden, Medizinisch-technische Assistenten, 
Orthoptisten, Pharmazeutisch-technische Assistenten, 

Physiotherapeuten, 
die als Erste Lehrkräfte an entsprechenden Schulen 

eingesetzt sind. 
 

EG 10 einzige Fallgr. Teil II Abschn. 10.1 
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Krankengymnasten in einer Tätigkeit der Vergütungs-
gruppe V b Fallgruppe 14, 15 oder 16 nach zweijähriger 

Bewährung in einer dieser Tätigkeiten. 
 

Vgr. IV b Fallgr. 9 Teil II Abschnitt D 
 

Zuordnung nach Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder: EG 9 
Zuordnung nach Anlage 4 Teil A TVÜ-Länder: EG ./.

Krankengymnasten mit entsprechender Tätigkeit, denen 
mindestens zwei Krankengymnasten oder Angestellte in 
der Tätigkeit von Krankengymnasten durch ausdrückli-

che Anordnung ständig unterstellt sind. 
 

Vgr. V b Fallgr. 14 Teil II Abschnitt D 
 

Zuordnung nach Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder: EG 9 
Zuordnung nach Anlage 4 Teil A TVÜ-Länder: EG 9

Audiologie-Assistenten, Diätassistenten, Ergotherapeu-
ten, Logopäden, Medizinisch-technische Assistenten, 
Orthoptisten, Pharmazeutisch-technische Assistenten, 

Physiotherapeuten, 
die als Lehrkräfte an entsprechenden Schulen eingesetzt 

sind. 
 

EG 9 Fallgr. 1 Teil II Abschn. 10.1 

Krankengymnasten, die als Erste Lehrkräfte an staatlich 
anerkannten Lehranstalten für Masseure oder für Mas-
seure und medizinische Bademeister eingesetzt sind. 

 
Vgr. V b Fallgr. 16 Teil II Abschnitt D 

 
Zuordnung nach Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder: EG 9 
Zuordnung nach Anlage 4 Teil A TVÜ-Länder: EG 9 

Masseure und medizinische Bademeister sowie Physio-
therapeuten, 

die als Erste Lehrkräfte an Schulen für Masseure und 
medizinische Bademeister eingesetzt sind. 

 
EG 9 Fallgr. 2 Teil II Abschn. 10.1 

Krankengymnasten, die als Lehrkräfte an staatlich 
anerkannten Lehranstalten für Krankengymnasten 

eingesetzt sind. 
 

Vgr. V b Fallgr. 15 Teil II Abschnitt D 
 

Zuordnung nach Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder: EG 9 
Zuordnung nach Anlage 4 Teil A TVÜ-Länder: EG 9

Physiotherapeuten mit entsprechender Tätigkeit,  
denen mindestens zwei Physiotherapeuten oder Beschäf-

tigte in der Tätigkeit von Physiotherapeuten durch 
ausdrückliche Anordnung ständig unterstellt sind. 

 
EG 9 Fallgr. 1 Teil II Abschn. 10.14 
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Krankengymnasten in einer Tätigkeit der Vergütungs-
gruppe V c Fallgruppe 16 oder 18 nach dreijähriger 

Bewährung in einer dieser Tätigkeiten. 
 

Vgr. V b Fallgr. 17 Teil II Abschnitt D 
 

Zuordnung nach Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder: EG 9 
Zuordnung nach Anlage 4 Teil A TVÜ-Länder: EG ./.

Krankengymnasten mit entsprechender Tätigkeit nach 
sechsmonatiger Berufsausübung nach erlangter staatli-
cher Erlaubnis, die überwiegend schwierige Aufgaben 

im Sinne der Vergütungsgruppe VI b Fallgruppe 19 
erfüllen. 

 
Vgr. V c Fallgr. 16 Teil II Abschnitt D 

 
Zuordnung nach Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder: EG 8 
Zuordnung nach Anlage 4 Teil A TVÜ-Länder: EG 8 

Physiotherapeuten mit entsprechender Tätigkeit, die 
schwierige Aufgaben erfüllen. 

(Stufe 3 nach 5 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 9 Jahren 
in Stufe 3, keine Stufen 5 und 6) 

 
EG 9 Fallgr. 2 Teil II Abschn. 10.14 

Krankengymnasten, die als Lehrkräfte an staatlich 
anerkannten Lehranstalten für Masseure oder für Mas-
seure und medizinische Bademeister eingesetzt sind. 

 
Vgr. V c Fallgr. 18 Teil II Abschnitt D 

 
Zuordnung nach Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder: EG 8 
Zuordnung nach Anlage 4 Teil A TVÜ-Länder: EG 8

Masseure und medizinische Bademeister sowie Physio-
therapeuten,  

die als Lehrkräfte an Schulen für Masseure und medizi-
nische Bademeister eingesetzt sind. 

(Stufe 3 nach 5 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 9 Jahren 
in Stufe 3, keine Stufen 5 und 6) 

 
EG 9 Fallgr. 3 Teil II Abschn. 10.1 

Höhere Bewertung.  

Höhere Bewertung.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Krankengymnasten in einer Tätigkeit der Vergütungs-
gruppe VI b Fallgruppe 19 nach zweijähriger Bewäh-

rung in dieser Tätigkeit. 
 

Vgr. V c Fallgr. 17 Teil II Abschnitt D 
 

Zuordnung nach Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder: EG 8 
Zuordnung nach Anlage 4 Teil A TVÜ-Länder: EG ./. 

Krankengymnasten mit entsprechender Tätigkeit, die in 
nicht unerheblichem Umfange schwierige Aufgaben 

erfüllen. (...) 
 

Vgr. VI b Fallgr. 19 Teil II Abschnitt D 
 

Zuordnung nach Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder: EG 6 
Zuordnung nach Anlage 4 Teil A TVÜ-Länder: EG 6 

Physiotherapeuten mit entsprechender Tätigkeit, die in 
nicht unerheblichem Umfange schwierige Aufgaben 

erfüllen. 
 

EG 8 einzige Fallgr. Teil II Abschn. 10.14 

Höhere Bewertung.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Krankengymnasten mit entsprechender Tätigkeit nach 
sechsmonatiger Berufsausübung nach erlangter staatli-

cher Erlaubnis. 
 

Vgr. VI b Fallgr. 20 Teil II Abschnitt D 
 

Zuordnung nach Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder: EG 6 
Zuordnung nach Anlage 4 Teil A TVÜ-Länder: EG ./.

Krankengymnasten während der ersten sechs Monate 
der Berufsausübung nach erlangter staatlicher Erlaubnis.

 
Vgr. VII Fallgr. 20 Teil II Abschnitt D 

 
Zuordnung nach Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder: EG 5 
Zuordnung nach Anlage 4 Teil A TVÜ-Länder: EG 5

Physiotherapeuten mit entsprechender Tätigkeit. 
 
 

EG 6 einzige Fallgr. Teil II Abschn. 10.14 

Höhere Bewertung.  
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Angestellte in der Tätigkeit von Krankengymnasten nach 
dreijähriger Bewährung in dieser Tätigkeit. 

 
Vgr. VII Fallgr. 4 Teil II Abschnitt D 

 
Zuordnung nach Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder: EG 5 
Zuordnung nach Anlage 4 Teil A TVÜ-Länder: EG ./.

Angestellte in der Tätigkeit von Krankengymnasten. 
 

Vgr. VIII Fallgr. 7 Teil II Abschnitt D 
 

Zuordnung nach Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder: EG 3 
Zuordnung nach Anlage 4 Teil A TVÜ-Länder: EG 3 

Beschäftigte in der Tätigkeit von Physiotherapeuten. 
 
 

EG 4 einzige Fallgr. Teil II Abschn. 10.14 

Höhere Bewertung.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anlage 36 zum Rundschreiben II Nr. 13/2012 

 1

 
Eingruppierungsschema Teil II Abschnitt D der Anlage 1 a zum BAT/BAT-O (Zahntechniker)/ 

Teil II Abschnitt 10.15 der Entgeltordnung (Zahntechniker) 
 
 
Tätigkeitsmerkmale der Anlage 1 a zum BAT/BAT-O Tätigkeitsmerkmale der Entgeltordnung zum TV-L 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zahntechnikermeister in einer Tätigkeit der Vergütungs-
gruppe IV b Fallgruppe 21 nach zweijähriger Bewäh-

rung in dieser Tätigkeit. 
 

Vgr. IV a Fallgr. 11 Teil II Abschnitt D 
 

Zuordnung nach Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder: EG 10 
Zuordnung nach Anlage 4 Teil A TVÜ-Länder: EG ./.

Zahntechnikermeister, denen mindestens 
16 Zahntechnikermeister oder Zahntechniker durch 
ausdrückliche Anordnung ständig unterstellt sind. 

 
Vgr. IV b Fallgr. 21 Teil II Abschnitt D 

 
Zuordnung nach Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder: EG 10 
Zuordnung nach Anlage 4 Teil A TVÜ-Länder: EG 10

Zahntechnikermeister, denen mindestens 
16 Zahntechnikermeister oder Zahntechniker durch 
ausdrückliche Anordnung ständig unterstellt sind. 

 
EG 10 einzige Fallgr. Teil II Abschn. 10.15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zahntechnikermeister oder Zahntechniker mit 
Abschlußprüfung in einer Tätigkeit der Vergütungs-
gruppe V b Fallgruppe 38 oder 40 nach zweijähriger 

Bewährung in einer dieser Tätigkeiten. 
 

Vgr. IV b Fallgr. 22 Teil II Abschnitt D 
 

Zuordnung nach Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder: EG 9 
Zuordnung nach Anlage 4 Teil A TVÜ-Länder: EG ./.

Zahntechnikermeister und Zahntechniker mit 
Abschlußprüfung und entsprechender Tätigkeit, denen 

mindestens zwei Angestellte mit Tätigkeiten mindestens 
der Vergütungsgruppe VI b Fallgruppe 39 durch aus-

drückliche Anordnung ständig unterstellt sind. 
 

Vgr. V b Fallgr. 38 Teil II Abschnitt D 
 

Zuordnung nach Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder: EG 9 
Zuordnung nach Anlage 4 Teil A TVÜ-Länder: EG 9 

Zahntechnikermeister oder Zahntechniker mit 
Abschlußprüfung und entsprechender Tätigkeit, die als 
Hilfskräfte bei wissenschaftlichen Forschungsaufgaben 
mit einem besonders hohen Maß von Verantwortlichkeit 

tätig sind. 
 

Vgr. V b Fallgr. 40 Teil II Abschnitt D 
 

Zahntechnikermeister oder Zahntechniker mit entspre-
chender Tätigkeit, die als Hilfskräfte bei wissenschaftli-
chen Forschungsaufgaben mit einem besonders hohen 

Maß von Verantwortlichkeit tätig sind. 
 

EG 9 Fallgr. 2 Teil II Abschn. 10.15 

Zuordnung nach Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder: EG 9 
Zuordnung nach Anlage 4 Teil A TVÜ-Länder: EG 9 

Zahntechnikermeister oder Zahntechniker mit entspre-
chender Tätigkeit, denen mindestens zwei Beschäftigte 
mit Tätigkeiten mindestens der Entgeltgruppe 8 Fall-

gruppe 3 durch ausdrückliche Anordnung ständig unter-
stellt sind. 

 
EG 9 Fallgr. 1 Teil II Abschn. 10.15 
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Zahntechnikermeister mit entsprechenden Tätigkeiten, 
die Kenntnisse in der kieferchirurgischen Prothetik 

erfordern, oder die Epithesen herstellen, nach dreijähri-
ger Bewährung in dieser Tätigkeit nach der Meisterprü-

fung. 
 

Vgr. V b Fallgr. 39 Teil II Abschnitt D 
 

Zahntechnikermeister mit entsprechenden Tätigkeiten, 
die Kenntnisse in der kieferchirurgischen Prothetik 

erfordern, oder die Epithesen herstellen. 
(Stufe 3 nach 5 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 9 Jahren 

in Stufe 3, keine Stufen 5 und 6) 
 

EG 9 Fallgr. 3 Teil II Abschn. 10.15 

Zuordnung nach Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder: EG 9 
Zuordnung nach Anlage 4 Teil A TVÜ-Länder: EG 8 

 
 
 

Höhere Bewertung für Beschäftigte, deren Eingruppierung 
erst nach dem 31.10.2010 nach diesem Tätigkeitsmerkmal 
festzustellen war.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zahntechnikermeister oder Zahntechniker mit 
Abschlußprüfung an Universitätskliniken, denen die 
handwerkliche Unterweisung von Studenten in zahn-

technischen Arbeiten obliegt. 
 

Vgr. V b Fallgr. 41 Teil II Abschnitt D 
 

Zahntechnikermeister oder Zahntechniker, denen an 
Universitätskliniken die handwerkliche Unterweisung 
von Studenten in zahntechnischen Arbeiten obliegt. 

(Stufe 3 nach 5 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 9 Jahren 
in Stufe 3, keine Stufen 5 und 6) 

 
EG 9 Fallgr. 4 Teil II Abschn. 10.15 

Zuordnung nach Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder: EG 9 
Zuordnung nach Anlage 4 Teil A TVÜ-Länder: EG 9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zahntechniker mit Abschlußprüfung nach fünfjähriger 
Bewährung in der Vergütungsgruppe V c Fallgruppe 37.

 
Vgr. V b Fallgr. 42 Teil II Abschnitt D 

 
Zuordnung nach Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder: EG 9 
Zuordnung nach Anlage 4 Teil A TVÜ-Länder: EG ./. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zahntechniker mit Abschlußprüfung und entsprechenden 
Tätigkeiten, die Kenntnisse in der kieferchirurgischen 

Prothetik erfordern, oder die Epithesen herstellen, nach 
dreijähriger Bewährung in dieser Tätigkeit. 

 
Vgr. V c Fallgr. 37 Teil II Abschnitt D 

 
Zuordnung nach Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder: EG 8 
Zuordnung nach Anlage 4 Teil A TVÜ-Länder: EG 8

Zahntechniker mit entsprechenden Tätigkeiten, 
die Kenntnisse in der kieferchirurgischen Prothetik 

erfordern, oder die Epithesen herstellen. 
 

EG 8 Fallgr. 2 Teil II Abschn. 10.15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zahntechnikermeister mit entsprechender Tätigkeit. 
 

Vgr. V c Fallgr. 36 Teil II Abschnitt D 
 

Zahntechnikermeister mit entsprechender Tätigkeit 
 

EG 8 Fallgr. 1 Teil II Abschn. 10.15 

Zuordnung nach Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder: EG 8 
Zuordnung nach Anlage 4 Teil A TVÜ-Länder: EG 8 
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Zahntechniker mit Abschlußprüfung in einer Tätigkeit 
der Vergütungsgruppe VI b Fallgruppe 39 nach dreijäh-

riger Bewährung in dieser Tätigkeit. 
 

Vgr. V c Fallgr. 38 Teil II Abschnitt D 
 

Zuordnung nach Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder: EG 8 
Zuordnung nach Anlage 4 Teil A TVÜ-Länder: EG ./. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zahntechniker mit Abschlußprüfung und entsprechender 
Tätigkeit, die schwierige Aufgaben erfüllen. (…) 

 
Vgr. VI b Fallgr. 39 Teil II Abschnitt D 

 

Zahntechniker mit entsprechender Tätigkeit, 
die schwierige Aufgaben erfüllen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zahntechniker mit Abschlußprüfung in einer Tätigkeit 
der Vergütungsgruppe VII Fallgruppe 35 nach dreijäh-

riger Bewährung in dieser Tätigkeit. 
 

Vgr. VI b Fallgr. 40 Teil II Abschnitt D 
 

Zuordnung nach Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder: EG 6 
Zuordnung nach Anlage 4 Teil A TVÜ-Länder: EG ./. 

Zahntechniker mit Abschlußprüfung und entsprechender 
Tätigkeit. 

 
Vgr. VII Fallgr. 35 Teil II Abschnitt D 

 
Zuordnung nach Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder: EG 5 
Zuordnung nach Anlage 4 Teil A TVÜ-Länder: EG 5 

Zahntechniker mit entsprechender Tätigkeit. 
 
 

EG 6 einzige Fallgr. Teil II Abschn. 10.15 

Höhergruppierung  

Zuordnung nach Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder: EG 6 
Zuordnung nach Anlage 4 Teil A TVÜ-Länder: EG 6 

 
EG 8 Fallgr. 3 Teil II Abschn. 10.15 

Höhergruppierung  
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